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Großveranstaltungen im Sport in Hessen 2014

Der Sportausschuss des Hessi-
schen Städtetages hat in seiner 
letzten Sitzung in Wiesbaden die 
Geschäftsstelle des Hessischen 
Städtetages gebeten, eine Über-
sicht über alle Veranstaltungen von 
nationaler und von internationaler 
Bedeutung in einer Übersicht zu-
sammenzufassen. 

Die Veranstaltungsübersicht ist auf 
der Internetseite des Hessischen 
Städtetages abrufbar: www.hess-
staedtetag.de, Arbeitsfelder, Sport, 
Kultur und Ehrenamt.

In Hessens Städten werden auch 
im Jahr 2014 spannende sportli-
che Wettbewerbe ausgetragen. So 
steht der Radsport im Mai auf dem 
Plan, wenn wieder der Startschuss 
zum Radrennen „Rund um den Fi-
nanzplatz Eschborn-Frankfurt“ 
fällt. Wenige Tage später  ndet so-
dann die Internationale-3-Etappen-

Rundfahrt statt. Am 17. Mai  nden 
die Hessischen Schwimmmeister-
schaften statt. Auch die Jugend 
wird gefördert: In Rosbach v.d.H. 
 ndet am 31. Mai das Internationale 
U10-Jugendfußballturnier statt. In 
Lampertheim steht der Spargellauf 
am 14. Juni auf dem Programm. 

Auch traditionsreiche Wettbewer-
be  nden wieder statt: P ngsttur-

nier in Wiesbaden und IRONMAN 
European Championship und City 
Triathlon in Frankfurt am Main. Das 
Landeskinderturnfest  ndet dieses 
Jahr am 20. Juni in Marburg statt. Es 
wird auch wieder getanzt, so beim 
34. Internationalen Leica Turnier / 
World-Cup am 6. Dezember 2014 
in Wetzlar. Unsere Städte haben im-
mer etwas zu bieten.
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Seminare des Hessischen Städtetages  

Hier  nden Sie eine Kurzübersicht 
über unsere demnächst anstehen-
den Termine für Fortbildungsveran-
staltungen. Weitere Informationen 
zu diesen und späteren Seminaren 
 nden Sie im Internet unter www.
hess-staedtetag.de/Fortbildung. 

Personalführung für 
Abteilungsleiter/innen und 
Sachgebietsleiter/innen
Dipl.-Betriebswirt und Dipl.-Päd.
Leonhard Schmidt, Wiesbaden
Termin: 12. bis 14. Mai 2014
Ort: Hotel zum Stern, Oberaula
Anmeldeschluss: 5. April 2014
Tagungsgebühr: € 390,- für Mitglieder 
Hotelkosten: € 244,- bei Übernach-
tung vor Ort / € 102,- bei täglicher 
Anreise

Stil und Stimme 
Heidemarie Müller, langjährige Pro-
tokollche n in der saarländischen 

Staatskanzlei, und Bettina Koch, 
Schauspielerin, Theatertherapeutin 
und Sprach-Trainerin
Termin: 15. Mai 2014, 10.00 – 18.00 Uhr
Ort: Hotel Amadeus, Frankfurt am 
Main
Anmeldeschluss: 10. April 2014
Tagungsgebühr: € 220,- für Mitglieder
Hotelkosten: Bei Anreise am Vortag 
€ 88,- für Übernachtung/Frühstück 
im EZ

Preisrecht für Praktiker: Das neue 
Hessische Vergabegesetz (HVG)
Dipl.-Ök. Jörg Brinkmann, Auftrags-
beratungszentrum UB Brinkmann 
GbR
Termin: 21. Mai 2014, 10.00 – 17.00 Uhr
Ort: Hotel Amadeus, Frankfurt a. M.
Anmeldeschluss: 15. April 2014
Tagungsgebühr: € 220,- für Mitglieder
Hotelkosten: Bei Anreise am Vortag 
€ 118,- für Übernachtung/Frühstück 
im EZ

Führungsseminar für 
Nachwuchskräfte – Stufe I
Prof. Dr. Rolf Stein, Institut Dr. Müller
Termin: 10. bis 12. Juni 2014
Ort: Hotel zum Stern, Oberaula
Anmeldeschluss: 25. April 2014
Tagungsgebühr: € 500,- für Mitglieder 
Hotelkosten: € 244,- bei Übernach-
tung vor Ort / € 102,- bei täglicher 
Anreise
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Neues Umsatzsteuerrecht. Zeit zu handeln.

(Ri) Rund 500 Teilnehmer aus fast 
allen Kommunen Hessens folgten 
dem Aufruf des Hessischen Städte-
tages, des Finanzministeriums und 
der kommunalen Schwesterverbän-
de: Sie informierten sich aus erster 
Hand über die Probleme des neuen 
Umsatzsteuerrechts. Dieses ist bis 
zum Jahr 2021 umzusetzen. Auf den 
ersten Blick sieht es so aus, als ob 
damit noch viel Zeit zur Verfügung 
stünde. Betrachtet man die Angele-
genheit aber im Detail, wird schnell 
deutlich: Die Zeit drängt!

In der verbleibenden Zeit haben die 
Stadtverwaltungen so viel zu tun, 
weil die Umsatzbesteuerung in der 
Kommune gänzlich neu zu organi-
sieren ist. Derzeit sind die Kommu-
nen nur steuerpflichtig, wenn ein 
„Betrieb gewerblicher Art“ besteht. 
Zukünftig ist hingegen allein die 
Spezialvorschrift des § 2b Umsatz-
steuergesetz maßgeblich. Aufgrund 
des wesentlich breiteren Anwen-
dungsbereiches der neuen Rege-
lung sind in Zukunft wesentlich mehr 
Tatbestände umsatzsteuerpflichtig 
als bisher. Künftig muss die Kommu-
ne in Fällen Umsatzsteuer zahlen, 
wenn sie zwar hoheitlich handelt, 
dies aber in privatrechtlicher Form 
abgewickelt oder durch eine Nicht-
besteuerung eine größere Wettbe-
werbsverzerrung entstünde.

Die Kommunen müssen jetzt erst 
einmal ermitteln, welche kommu-
nalen Leistungen nach dem neuen 
Recht umsatzsteuerpflichtig sind. 
Um die Städte, Gemeinden und 
Landkreise zu unterstützen, hat der 
Hessische Städtetag gemeinsam 
mit dem Hessischen Finanzministe-
rium und den beiden Schwesterver-
bänden zu insgesamt drei Informa-
tionsveranstaltungen eingeladen. 
Diese fanden am 23.8.2018 in Kas-
sel, am 5.9.2018 in Wiesbaden und 
am 12.9.2018 in Marburg statt.
Insgesamt nahmen rund 500 Ver-
treterinnen und Vertreter aus hessi-
schen Kommunen teil. In diesen Ver-
anstaltungen haben die Initiatoren 

die Kommunen zunächst über den 
Hintergrund und die Entstehungsge-
schichte des neuen Umsatzsteuer-
rechts (§ 2b UStG) informiert. Dabei 
erläuterte Referatsleiter Dr. Risch 
(Hessischer Städtetag) Hintergrund
und Entstehung des veränderten 
Umsatzsteuerrechts. Das Hessi-
sche Finanzministerium stellte die 
Struktur der neuen Norm und sein 
Prüfverfahren vor. Auf Grundlage 
der Buchhaltungsdaten wird es 
prüfen, wo sich umsatzsteuerpflich-
tige Vorfälle verbergen. Das Land 
gliedert seine Buchhaltungsdaten 
unter Zuhilfenahme mehrerer Filter 
schrittweise in möglicherweise um-
satzsteuerrelevante Geschäftsvor-
fälle. Als Ergebnis dieses Prozesses 
steht eine begrenzte Anzahl von 
Geschäftsvorfällen fest, die vertieft 
auf ihre Umsatzsteuerrelevanz hin 
überprüft werden müssen. Diese 
Prüfung kann dann in einem zweiten 
Schritt erfolgen. Diese Methodik ist 
in den Kommunen ebenfalls umsetz-
bar. In den Veranstaltungen zeigten 
dies die Ekom21 am Beispiel des 
Programmes NSK. Allerdings funk-
tioniert das System auch bei allen 
anderen Haushaltsprogrammen. 
Informationen zu den Veranstaltun-
gen haben wir allen Mitgliedern per 
Rundschreiben zugeleitet.

Für die Städte ergibt sich eine Reihe 
von Folgerungen. 

• Zum einen ist es wichtig, das 
Projekt zur Umsetzung des  
§ 2b UStG schnell startet. Er-
fahrungsgemäß erspart selbst 
eine gute buchhaltungsge-
stützte Ermittlung aller denk-
baren Umsatzsteuerfälle nicht 
die weitere Analyse. Oftmals 
müssen die Verantwortli-
chen zusätzliche Unterlagen 
hinzuziehen und Auskünfte 
einholen, bevor eine rechtli-
che Einschätzung überhaupt 
möglich ist. Viele Kommunen 
müssen für die rechtliche Prü-
fung externen Sachverstand 
einbeziehen. Sie sollten dann 
sicherstellen, dass ein Wis-
senstransfer in die eigene 
Kommune stattfindet. 

• Zum anderen ist es wichtig, 
dass das Vorgehen ausrei-
chend dokumentiert wird. 
Kommt es nach dem Ende des 
Umstellungszeitraums zu ei-
ner Betriebsprüfung, muss die 
Kommune im Stande sein zu 
erläutern, wie sie sicherstellt, 
dass ihre Umsatzsteuererklä-
rung vollständig ist. 

• Des Weiteren ist es möglich, 
dass die Umsetzung des § 2b 
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Die Referenten der Informationsveranstaltung im Hessischen Finanzministerium: Herr 

Halm (HMdF 3. von links), Frau Müller (HmdF 2. von rechts), Herr Horster (ganz rechts), 

Herr Heiwig (HCC ganz links), Herr Dr. Risch (HStT, 2. von links).
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UStG zu organisatorischen 
Änderungen innerhalb der 
Kommune führt. So kann es 
beispielsweise notwendig 
sein, eine Vertragsdatenbank 
zu errichten um die vertragli-
chen Beziehungen der Kom-
mune vollständig abbilden zu 
können. 

• Schließlich müssen die Kom-
munen Wege finden, um die 

steuerlichen Pflichten zukünf-
tig im erforderlichen Umfang 
zu erfüllen.

Wenn eine Stadt diese Pflichtaufga-
ben erledigt hat, kann sie in einem 
weiteren Schritt ermitteln, wie sie die 
steuerlichen Verhältnisse optimie-
ren kann. Beispielsweise ist daran zu 
denken, bei den neuen umsatzsteu-
erpflichtigen Bereichen auch die 
Vorsteuer geltend zu machen. Auch 

können Beziehungen, welche die 
Kommune derzeit als vertraglichen 
Leistungsaustausch ausgestaltet 
hat eventuell in umsatzsteuerfreie 
echte Zuschüsse umgewandelt wer-
den. Eine andere Seite der Medail-
le, welche die Umsetzung des § 2b 
UStG etwas erträglicher gestalten 
lässt.

Finanzen
Präsident Uwe Becker, Bürgermeis-
ter und Stadtkämmerer der Stadt 
Frankfurt am Main, hat sowohl den 
hessischen Ministerpräsidenten  
Volker Bouffier als auch die in Hes-
sen gewählten Bundestagsabge-
ordneten gebeten, sich für kom-
munalrelevante bundespolitische 
Themen im Interesse seiner Mit-
gliedstädte einzusetzen.

Uwe Becker hat sechs Punkte auf-
gelistet, zu denen die Spitzengre- 
mien des Verbandes in ihrer Sitzung  
vom 6. September 2018 in Fulda 
Mitwirkung von Landesregierung 
und Bundestagsabgeordneten er-
wünscht haben.

Der Hessische Städtetag
1. unterstützt nachdrücklich die 

Absicht des Bundesrates, die 
Bundesauf tragsverwaltung 
erst einsetzen zu lassen, wenn 
der Bund Leistungsgesetze zu 
einem Anteil von drei Vierteln 
finanziert. Er nimmt gerne zur 
Kenntnis, dass der Bundesrat 
ein tiefes und zutreffendes Ver-
ständnis für die finanziellen Be-
lastungen der Kommunen we-
gen deren kommunal kaum zu 
steuernden sozialen Aufgaben 
entfaltet.

2. unterstützt die Bundesregie-
rung, die das Grundgesetz mit 

dem Ziel ändern will, den Kom-
munen zusätzliche Mittel auf 
den Gebieten Wohnen, Bildung 
und Verkehr bereitzustellen. 
Allerdings sollte sich der Bund 
auf die finanzielle Förderung be-
grenzen und nicht mittels inhaltli-
cher Vorgaben auf Kompetenzen 
der Länder und der Kommunen 
übergreifen.

3. unterstreicht nochmals seine 
Position zur Gewerbesteuerum-
lage. Er lehnt es ab, dass der an 
die Länder fließende Anteil der 
Gewerbesteuerumlage ab dem 
Jahr 2020 wieder höher gesetzt 
wird als 20,5 Punkte.

4. erwartet eine Kompensation da-
für, dass die familienorientierte 
Reform der Einkommensteuer 
zu Einbußen bei Einkommen-
steueranteilen der Kommunen 
führen wird.

5. erwartet vom Bund eine Lösung 
der Altschuldenproblematik 
durch Bundesgesetz.

6. erwartet eine unbürokratische 
Regelung der für die Zukunft 
anstehenden Investitionsförder-
programme.

Zu 1. und zu 2. 
Zur Grundgesetzänderung haben 

die Spitzengremien eine Empfeh-
lung des Finanzausschusses des 
Hessischen Städtetages aufgegrif-
fen, die auch schon in einen Brief   
an Staatsminister Dr. Schäfer mün-
dete. Die Position des Finanzaus-
schusses ist ausführlich dargestellt 
(s. Kasten Seite 5).

Die Führungsgremien des Hessi-
schen Städtetages sehen es als 
einen großen Schritt in die richtige 
Richtung, wenn der Bundesge-
setzgeber den Schwellenwert für 
die Bundesauftragsverwaltung auf 
75 Prozent der Geldleistungen des 
Bundes erhöht.

Zu 3. Gewerbesteuerumlage
Das Thema „Gewerbesteuerumla-

Spitzengremien des Hessischen Städtetages: 
Initiative des Bundesrats würde hessischen Kommunen helfen
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Präsident Uwe Becker in der Sitzung von 

Präsidium und Hauptausschuss in Fulda
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ge“ hat den Hessischen Städtetag 
mehrfach beschäftigt. 

Der Verband greift das Thema er-
neut auf, nachdem seine Mitglied-
stadt Oberursel (Taunus) die Initia-
tive ergriffen und die Abgeordneten 
des Hessischen Landtags um Un-
terstützung gebeten hat: (s. Text im 
Rahmen auf Seite 6)

Zu 4. Reform der 
   Einkommensteuer
Die Bundesregierung will Kindergeld 
und Kinderfreibetrag erhöhen sowie 
Tarifanpassungen zur Freistellung 
des Existenzminimums und zum Aus-
gleich der kalten Progression vorneh-
men. Dies ergibt sich aus dem „Ent-
wurf eines Gesetzes zur Stärkung und 

steuerlichen Entlastung der Familien 
sowie zur Anpassung weiterer steuer-
licher Regelungen“. 

Kommen die Veränderungen wie be-
absichtigt, führen sie zu erheblichen 
Einbußen beim hessischen kommu-
nalen Einkommensteueraufkommen 
schon ab dem Jahr 2019, vor allem 
aber in Höhe von rund 3 Prozent des 
Aufkommens ab dem Jahr 2020.
Der politischen Absicht, die Familien 
zu entlasten und die kalte Progressi-
on abzubauen, lassen sich gewichti-
ge Interessengründe der Städte nur 
schwer entgegen setzen. 

Der Hessische Städtetag erwartet  
aber vom Bund, dass diese Einkom-
mensteueranteile kompensiert wer-

den. Die negativen Folgen für das 
Einkommensteueraufkommen der 
hessischen Städte sind beträchtlich.

Die Landesregierung ist für die wei-
tere Entwicklung der Einkommen-
steuer optimistisch gestimmt. In ih-
rem Finanzplanungserlass rechnet 
sie mit stetigem Aufwuchs von jähr-
lich 5,5 Prozent, im Jahr 2020 sogar 
von 8,5 Prozent! Dabei lässt der Fi-
nanzplanungserlass allerdings die 
vorbeschriebenen Einbußen durch 
die Familienentlastung außer Blick. 
Finanzprognosen geben Bund und 
Land immer auf der Grundlage des 
geltenden Rechts, die Familienent-
lastung ist noch nicht in das geltende 
Einkommensteuergesetz eingeflos-
sen.

Finanzausschuss des Hessischen Städtetages unterstützt 
kommunalfreundlichen Antrag des Bundesrats
„Der Finanzausschuss des Hes-
sischen Städtetages stellt sich 
nachdrücklich hinter die Initiative 
des Bundesrates, die Kommunen 
finanziell von sozialen Ausgaben 
zu entlasten“. Dies ist nach Wor-
ten des Darmstädter Stadtkäm-
merers und Vorsitzenden des 
Finanzausschusses des Hessi-
schen Städtetages André Schel-
lenberg Ergebnis der Sitzung am 
24.8.2018 in Darmstadt.

Die Bundesratsinitiative sehe vor, 
so Schellenberg, das Grundge-
setz zu ändern. Künftig könne 
dann der Bund den Kommunen 
bis zu 75 Prozent der durch Bun-
desgesetze verursachten Finanz-
lasten übernehmen, ohne dass 
der Bund zugleich einen Auftrag 
für die Umsetzung dieser Aufga-
ben geben muss. „Wir wollen als 
Kommunen unsere Eigenverant-
wortung wahren“, so der Darm-
städter Kämmerer. „Wird das 
Grundgesetz entsprechend geän-
dert, kommen Bundesentlastung 
und kommunale Eigenverantwor-
tung auf einen Nenner.“ 

Schellenberg zeigt sich zugleich 
erfreut darüber, dass die Bun-
desländer sehr große Sensibilität 
für die finanzielle Belastung der 
Kommunen vor allem für die vom 
Bund verursachten sozialen Aus-
gaben entwickeln. Der Bundes-
rat verweist darauf, wie sehr die 
Sozialgesetzgebung die eigenen 
Steuerungsoptionen des Landes 
begrenzt. „Der Bundesrat hat da-
mit eine Position übernommen, 
die der Hessische Städtetag be-
ständig in seinen Stellungnahmen 
zu den hessischen Kommunalfi-
nanzen wiederholt hat.“

Schellenberg weist allerdings da-
rauf hin, dass die Grundgesetzän-
derung nur der erste Schritt ist, der 
Bundestag müsse eine zweite Än-
derung folgen lassen. „Erst wenn 
der Bund nach der Änderung des 
Grundgesetzes auch tatsächlich 
die Zuweisungen auf 75 Prozent 
anhebt und für die Soziallasten 
zum Beispiel für die Kosten der 
Unterkunft mehr Geld gibt, wer-
den die hessischen Kommunen 
eine Entlastung verspüren.“

Städtische Kämmerer befürworten in Darmstadt Initiative des Bundesrats zur Grund-

gesetzänderung. Gastgeber und Vorsitzender André Schellenberg, Vierter v.l.
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Hinzuweisen ist auch darauf, dass 
in den Medien weitere Forderungen 
nach Steuersenkungen laut werden. 
Es ist ungewiss, ob die Bundespolitik 
dem widerstehen wird. Eine weitere 
Schmälerung des kommunalen Steu-
eraufkommens droht.

Mehr Übersicht wird die Herbst-Steu-
erschätzung bringen, die Ende Okto-
ber 2018 publiziert wird.

Zu 5. Altschuldenproblematik
Im Zuge der auf Bundesebene ins 
Leben gerufenen Kommission zur 
Gleichwertigkeit der Lebensverhält-
nisse sollen auch die bestehenden 
Altschuldenprobleme der bundes-
deutschen Flächenland-Kommunen 
angepackt werden. Der Hessische 
Städtetag kann sich durch diese Ent-
wicklung bestätigt sehen. Er hat das 

Land frühzeitig aufgefordert, sich 
der kommunalen Altschuldenproble-
matik anzunehmen und die günstige 
Zinslage zu nutzen. Das Problem hat 
das Land sodann mit der HESSEN-
KASSE gelöst. 

Will der Bund nun das Altschulden-
problem der mit Kassenkrediten 
hochverschuldeten Kommunen an-
packen, dürfen Hessens Kommunen 
nicht leer ausgehen. Hessen darf 
nicht dafür „bestraft“ werden, dass 
es mit der „Hessenkasse“ die Lösung 
seiner Altschuldenprobleme selbst in 
die Hand genommen hat.

Zu 6. Investitionsförderung  
   muss deutlich unbüro-
   kratischer werden
Angesichts des massiven kommuna-
len Investitionsstaus ist es folgerich-

tig, wenn Bund und Land Investitions-
programme auch in „prozyklischer 
Zeit“ auflegen. Die dabei auftreten-
den Probleme sind allerdings allge-
mein bekannt: Die Bauindustrie gibt 
angesichts hoher Auslastung selten 
Angebote ab. Gibt es Angebote, sind 
diese meistens hochpreisig.

Angesichts der hohen Belastung der 
zuständigen kommunalen Verwal- 
tungsmitarbeiter ist es eine zusätzli-
che Erschwernis, wenn die entspre-
chenden Investitionsprogramme ei-
nen hohen bürokratischen Aufwand 
nach sich ziehen. Daraus resultiert 
die Forderung an Bund und Land, In-
vestitionsförderung deutlich unbüro-
kratischer abzuwickeln. 

Sehr geehrte Landtagsabgeordnete,

in seiner Regierungserklärung vom 27.6.2017 stellte Ministerpräsident Volker Bouffier dar, dass die Reform der 
Bund-Länder-Finanzbeziehungen im Bereich der erhöhten Gewerbesteuerumlage noch nicht abgeschlossen sei.
Die Landesregierung sieht die Gründe für die 1995 erfolgte Einführung der Beteiligung der Gemeinden an der 
Finanzierung der deutschen Einheit weiterhin fortbestehen.
Das bedeutet, dass die Landesregierung ein Bundesgesetz (Gesetz zur Neuordnung der Gemeindefinanzen 
(Gemeindefinanzreformgesetz)) in einem für die Kommunen wesentlichen Teil zu ändern versucht. In § 6 Abs. 3  
des Gemeindefinanzreformgesetzes ist die Reduzierung des Vervielfältigers der Gewerbesteuerumlage um  
29 Punkte auf 20,5 Punkte verankert.

Die Reduzierung der 4,3 Punkte für den Fonds Deutsche Einheit wurde im Rahmen der Hessenkasse bestätigt.

Die Kommunen konnten seit Jahrzehnten dar-
auf vertrauen, dass die Senkung des Landesan-
teils an der Gewerbesteuerumlage in Höhe von 
29 Punkten erfolgen wird.

Dass der Vorstoß des Ministerpräsidenten für 
die Kommunen nicht akzeptabel ist, liegt unse-
rer Meinung nach auf der Hand. Die Finanzmittel 

werden dringend benötigt, um Haushaltskonsolidierungen weiter zu betreiben bzw. ausgeglichene Haushalte 
zu stabilisieren. Da ist es wenig hilfreich seitens des Landes zu argumentieren, dass einerseits über die Höhe 
der Sätze noch nicht abschließend diskutiert wurde, andererseits die für das Land zusätzlichen Mittel in die 
Verwendung der Kitabetreuung  fließen sollen.
Als kommunalverantwortlich Agierende sagen wir ganz deutlich:
„Hände weg von der bestehenden gesetzlichen Regelung des Gemeindefinanzreformgesetzes!“
Die Entlastung 2020 brauchen Ihre hessischen Kommunen.
Dieses kommunalfeindliche Vorgehen darf nicht weiter verfolgt werden!
Insofern fordern wir alle Landtagsabgeordneten des Hochtaunuskreises auf, das Vorgehen der Landesregie-
rung gegen die in § 6 Abs. 3 Gemeindefinanzreformgesetz verankerte Reduzierung des Vervielfältigers der 
Gewerbesteuerumlage zu verhindern! 

Bestandteile der Gewerbesteuerumlage 2018:

Bund Land Fonds Deutsche Einheit Summe

14,5 49,5 4,3 68,3

Die aktuelle Gesetzeslage sieht für 2020 vor:

Bund Land Fonds Deutsche Einheit Summe

14,5 20,5 0 35,0
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Die Geschäftsstelle des Hessi-
schen Städtetages hat nachste-
hend die Änderungen abgebildet. 
Die Änderungen zum gegenwärtig 
geltenden Grundgesetz sind in ro-
ter Farbe markiert.

Die Vorschrift des 104b Abs. 2 
und 3 wird zwar nicht geändert, 
ist nachstehend aber abgebildet, 
weil nach den Bestimmungen 
der Art. 104c und 104d GG die 
Bestimmung des Art. 104b in un-
terschiedlichem Umfang entspre-
chend gilt. 

Grundgesetz
Art 104a  
(Änderungsabsicht Bundesrat)
(1) Der Bund und die Länder tra-
gen gesondert die Ausgaben, die 
sich aus der Wahrnehmung ihrer 
Aufgaben ergeben, soweit dieses 
Grundgesetz nichts anderes be-
stimmt.
(2) Handeln die Länder im Auftra-
ge des Bundes, trägt der Bund die 
sich daraus ergebenden Ausga-
ben.
(3) Bundesgesetze, die Geldleis-
tungen gewähren und von den 
Ländern ausgeführt werden, kön-
nen bestimmen, dass die Geld-
leistungen ganz oder zum Teil vom 
Bund getragen werden. Bestimmt 
das Gesetz, dass der Bund die 
Hälfte drei Viertel  der Ausgaben 
oder mehr trägt, wird es im Auftra-
ge des Bundes durchgeführt.
…

Art. 104b 
(keine Änderung beabsichtigt)
…
(2) Das Nähere, insbesondere die 
Arten der zu fördernden Investiti-
onen, wird durch Bundesgesetz, 
das der Zustimmung des Bun-
desrates bedarf, oder auf Grund 
des Bundeshaushaltsgesetzes 

durch Verwaltungsvereinbarung 
geregelt. Das Bundesgesetz 
oder die Verwaltungsvereinba-
rung kann Bestimmungen über 
die Ausgestaltung der jeweiligen 
Länderprogramme zur Verwen-
dung der Finanzhilfen vorsehen. 
Die Festlegung der Kriterien für 
die Ausgestaltung der Länderpro-
gramme erfolgt im Einvernehmen 
mit den betroffenen Ländern. Zur 
Gewährleistung der zweckent-
sprechenden Mittelverwendung 
kann die Bundesregierung Be-
richt und Vorlage der Akten ver-
langen und Erhebungen bei allen 
Behörden durchführen. Die Mittel 
sind befristet zu gewähren und 
hinsichtlich ihrer Verwendung in 
regelmäßigen Zeitabständen zu 
überprüfen. Die Finanzhilfen sind 
im Zeitablauf mit fallenden Jah-
resbeträgen zu gestalten.
(3) Bundestag, Bundesregierung 
und Bundesrat sind auf Verlangen 
über die Durchführung der Maß-
nahmen und die erzielten Verbes-
serungen zu unterrichten.

Art 104c  
(Änderungsabsicht Bundesregie-
rung)
Der Bund kann den Ländern Fi-
nanzhilfen für gesamtstaatlich 
bedeutsame Investitionen der 
Länder und finanzschwachen 
(Gemeindeverbände) im Bereich 
der kommunalen Bildungsinfra-
struktur gewähren. Artikel 104b 
Absatz 2 und 3 gilt entsprechend.

Art 104d  
(Änderungsabsicht Bundesregie-
rung)
Der Bund kann den Ländern Fi-
nanzhilfen für gesamtstaatlich be- 
deutsame Investitionen der Län-
der und Gemeinden (Gemeinde-
verbände) im Bereich des sozialen
Wohnungsbaus gewähren. Artikel 

104b Absatz 2 Satz 1 bis 4 und Ab-
satz 3 gilt entsprechend.“

Art 125c 
(Änderungsabsicht Bundesregie-
rung)
(1) Recht, das auf Grund des Arti-
kels 91a Abs. 2 in Verbindung mit 
Abs. 1 Nr. 1 in der bis zum 1. Sep-
tember 2006 geltenden Fassung 
erlassen worden ist, gilt bis zum 
31. Dezember 2006 fort.
(2) Die nach Artikel 104a Abs. 4 in 
der bis zum 1. September 2006 
geltenden Fassung in den Be-
reichen der Gemeindeverkehrs-
finanzierung und der sozialen 
Wohnraumförderung geschaffe-
nen Regelungen gelten bis zum 
31. Dezember 2006 fort. Die im 
Bereich der Gemeindeverkehrs-
finanzierung für die besonderen 
Programme nach § 6 Absatz 1 
des Gemeindeverkehrsfinanzie-
rungsgesetzes sowie die mit dem 
Gesetz über Finanzhilfen des Bun-
des nach Artikel 104a Absatz 4 
des Grundgesetzes an die Länder 
Bremen, Hamburg, Mecklenburg-
Vorpommern, Niedersachsen so-
wie Schleswig-Holstein für See- 
häfen vom 20. Dezember 2001 
nach Artikel 104a Absatz 4 in der 
bis zum 1. September 2006 gel-
tenden Fassung geschaffenen 
Regelungen gelten bis zu ihrer 
Aufhebung fort. Eine Änderung 
des Gemeindeverkehrsfinanzie-
rungsgesetzes durch Bundes-
gesetz ist ab dem 1. Januar 2025  
zulässig. Artikel 104b Absatz 2 
Sätze 2 bis 4 gelten entsprechend. 
Die sonstigen nach Artikel 104a 
Absatz 4 in der bis zum 1. Sep-
tember 2006 geltenden Fassung 
geschaffenen Regelungen gelten 
bis zum 31. Dezember 2019 fort, 
soweit nicht ein früherer Zeitpunkt 
für das Außerkrafttreten bestimmt 
ist oder wird.

Dokumentation des geltenden Grundgesetzes und 
beabsichtigter Änderungen
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Dokumentation: Der Gesetzesvorschlag des Bundesrats
Vorschlag zur Änderung des Art. 104a Grundgesetz

Die nachstehend dargestellte Positi-
on des Bundesrates ist sehr beacht-
lich, weil sie einem seit langem vor-
getragenen Anliegen der Kommunen 
zur Entlastung von Sozialausgaben 
sehr weit entgegen kommt. Es lohnt 
sich, mit der Landesregierung kon-
kret darüber zu sprechen, wie die-
ses nunmehr gemeinsam zwischen 
Kommunen und Ländern formulierte 
Interesse umzusetzen ist.

Bisher lautet die grundgesetzliche 
Vorgabe: Wenn der Bund die Hälfte 
der Ausgaben eines von den Ländern 
ausgeführten Geldleistungsgeset-
zes oder mehr trägt, ist dieses Ge-
setz in Bundesauftragsverwaltung 
zu vollziehen. Diese Bestimmung 
will der Bundesrat abändern und die 
Bundesauftragsverwaltung erst an-
setzen, wenn der Bund 75 Prozent 
oder mehr der Ausgaben trägt. 
Der Bundesrat anerkennt sehr ein-
deutig die finanzielle Belastung der 
Kommunen durch immer weiter stei-
gende Soziallasten. 
Setzt sich der Bundesrat insoweit 
durch, ist eine Grundlage dafür ge-
schaffen, den Kommunen vor allem 
ihre Finanzlasten abzunehmen, die 
sie durch das SGB II, also die Kosten 
der Unterkunft, aufwenden müssen. 
Bisher war stetiger Einwand auch 
von kommunaler Seite – wenngleich 
nicht vom Deutschen Städtetag – 
eine Bundesauftragsverwaltung im 
Bereich des SGB II sei nicht hinzu-
nehmen.

Selbstverständlich wäre allein mit 
der grundgesetzlichen Änderung für 
die Kommunen noch nichts gewon-
nen. Wirksam für die kommunalen 
Kassen wird die Vorgabe des Bun-
desrates erst, wenn auch die Leis-
tungen des Bundes so zugeschnit-
ten werden, dass die Kommunen 
eine finanzielle Entlastung über die 
50 Prozent ihrer Ausgaben erhalten.

Die kreisfreien Städte würden dann 
unmittelbar entlastet. Die kreis-

angehörigen Städte erfahren eine 
Entlastung, wenn ihr jeweiliger 
Landkreis wegen des geringeren 
Kreisumlagebedarfs seine Kreisum-
lage senkt. Der Deutsche Städtetag 
hat zu Recht herausgearbeitet, dass 
der Bundesrat mit seiner Initiative in 
weitem Umfang Intentionen unseres 
Bundesverbandes folgt.

Besonders bemerkenswert sind die 
Ausführungen zu den kommunalen 
Soziallasten, die in bemerkenswert 
hohem Maße die zum Thema wieder 
ausgeführten kommunalen Thesen 
unterstützen. Der Verfasser hat die 
Ausführungen zur Finanzverantwor-
tung des Bundes für die Ausführung 
seiner Gesetze unterliniert.
 
Begründung: 
Die Sozialausgaben der Kommu-
nen steigen jährlich ungebremst. 
Im Jahr 2015 beliefen sich die rei-
nen Sozialtransferausgaben bun-
desweit auf fast 54 Milliarden Euro. 
Sie binden aktuell ein Viertel der 
Ausgaben in den kommunalen 
Kernhaushalten und stellen den mit 
Abstand größten Ausgabenposten 
dar. Trotz der anhaltend positiven 
gesamtwirtschaftlichen Entwick-
lung hat die fiskalische Bedeutung 
des Aufgabenbereichs Soziales für 
die kommunalen Haushalte auch in 
der jüngeren Vergangenheit weiter 
zugenommen. Allein zwischen 2005 
und 2015 sind die kommunalen Sozi-
altransferausgaben bundesweit um 
fast 19 Milliarden Euro gestiegen. 
Dies entspricht einer Zunahme um 
53 Prozent. Die fiskalische Domi-
nanz des Sozialbereichs ist für die 
Kommunen problematisch, denn 
die eigenen Steuerungsoptionen auf 
Höhe und Dynamik der Ausgaben 
sind infolge rechtlicher Leistungs-
ansprüche begrenzt. Eine proble-
matische Sozialstruktur schlägt sich 
daher in der Regel auch in höheren 
Sozialausgaben nieder. Zudem hat 
die Sozialstruktur Auswirkungen 
auf die Steuerkraft einer Kommune. 

Hohe Sozialausgaben fallen daher 
tendenziell mit geringeren Steuer-
einnahmen zusammen. Letztlich 
variiert die Ausgabenbelastung 
stark zulasten schwacher Kommu-
nen. Die Sozialausgaben sind ein 
bedeutsamer Treiber zunehmender 
Disparitäten. Die betroffenen Kom-
munen geraten in einen Teufelskreis 
aus Haushaltsproblemen, schwin-
denden Handlungsspielräumen und 
verfallender Infrastruktur. Die dis-
parate kommunale Finanzsituation 
wird angesichts unterschiedlicher 
und reziproker Ausgabenniveaus für 
Soziales und für Investitionen auch 
für die Zukunft weiter verstärkt. 
Dabei ist zu berücksichtigen, dass 
die den sozialen Leistungen zu-
grunde liegenden Gesetze Bundes-
recht sind. Die Aufgaben wurden 
den Kommunen einst übertragen, 
ohne zugleich deren Finanzierung 
zu regeln. Kostenverursacher ist 
der Bund, Kostenträger sind hinge-
gen die Kommunen. Es handelt sich 
um eine systemische Schwäche der 
bundesdeutschen Finanzverfas-
sung, die Jahr für Jahr zutage tritt. 
Ziel muss es daher sein, die struk-
turschwachen und besonders be-
troffenen Kommunen fokussiert und 
dauerhaft zu unterstützen, denn eine 
flächendeckende Haushaltskrise 
besteht nicht. Mit diesem Ziel ist die 
Entlastung von Sozialausgaben der 
richtige Ansatz. Eine Stärkung der 
Gemeinden über höhere Anteile an 
den Gemeinschaftssteuern begüns-
tigt hingegen eher die wirtschafts-
starken Kommunen. Folge wäre der 
Anstieg komplexer und politisch 
konfliktreicher Umverteilungen zwi-
schen Ländern und Kommunen. 
Eine entsprechende Unterstüt-
zung durch finanzielle Beteiligung 
des Bundes kann jedoch nur an 
den kommunalen Aufwendungen 
erfolgen, die auf Grund von Geld-
leistungsgesetzen entstehen. Im 
Mittelpunkt stehen dabei die Leis-
tungen der Grundsicherung für Ar-
beitsuchende nach dem SGB II und 
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bestimmten Kapiteln des SGB XII. 
Sobald die Beteiligung des Bundes 
an den Geldleistungen dabei einen 
Anteil von 50 Prozent erreicht oder 
übersteigt, erfolgt nach geltender 
Rechtsanlage aufgrund von Artikel 
104a Absatz 3 Satz 2 GG die Durch-
führung des betreffenden Gesetzes 
in Bundesauftragsverwaltung. Dies 
ist angesichts der beschränkten 
Steuerungsmöglichkeiten unange-
messen. Hinzu kommt, dass diese 
Grenze etwa im relevanten Bereich 
der Bundesbeteiligung an den Kos-
ten der Unterkunft und Heizung für 
Bedarfsgemeinschaften nach dem 
SGB II auch bei der gebotenen bun-
desweiten Betrachtung bereits kurz-
fristig erreicht werden dürfte: Die 
Kombination aus Basisbeteiligung 
des Bundes an den eigentlichen 
Unterkunftskosten und den ver-
schiedenen Erhöhungsquoten, so 
etwa der Weiterleitung von Anteilen 

aus der bundesweiten 5-Milliarden-
Euro-Entlastung der Kommunen im 
Zusammenhang mit der Neurege-
lung der Eingliederungshilfe und für 
die Kosten der Unterkunft und Hei-
zung von Bedarfsgemeinschaften 
mit Fluchthintergrund führt allein zur 
Vermeidung der 50-Prozent-Grenze 
dazu, dass die notwendige und sys-
temgerechte Beteiligung an den 
Kosten der Unterkunft auf Grundla-
ge eines in § 46 SGB II vorgesehe-
nen gesetzlichen Mechanismus re-
duziert und in einen höheren Anteil 
der Gemeinden an der Umsatzsteu-
er umgewandelt wird. Dies ist schon 
deswegen nicht sinnvoll, da – wie 
beschrieben – in diesem Fall eine 
gänzlich andere, weder ebenen- 
noch problemadäquate Finanzun-
terstützung durch den Bund erfolgt: 
Wenn das Problem besonders groß 
ist, wandelt sich die Unterstützung 
des Bundes für Kommunen mit ho-

hen Sozialausgaben in eine solche 
für besonders steuerstarke Kommu-
nen. 
Aus diesem Grunde ist die bisherige 
50-Prozent-Grenze für eine Bundes-
beteiligung ohne Bundesauftrags-
verwaltung deutlich zu erhöhen. Bei 
der Erhöhung muss man dabei im 
Blick haben, dass das Kongruenz-
prinzip nicht vollständig durchbro-
chen werden sollte. Ein kommunaler 
Eigenanteil ist daher beizubehalten. 
Eine Erhöhung der Grenze auf 75 
Prozent ist angemessen. Dabei ist 
darauf hinzuweisen, dass es sich nur 
um die zulässige Grenze einer bun-
desauftragsverwaltungslosen Bun-
desbeteiligung an Geldleistungsge-
setzen handelt. Ob der Bund eine 
solche Beteiligung vorsieht, ist wie-
derum Sache der besonderen Geld-
leistungsgesetze des Bundes.

VERANTWORTUNGSVOLL. ENGAGIERT. NAH. 
IHR KOMPETENZCENTER FÜR ÖFFENTLICHE KUNDEN.  
Die DZ HYP ist Kompetenzcenter für Öffentliche Kunden in der Genossenschaftlichen FinanzGruppe Volksbanken Raiffeisenbanken.  
Wir beraten Sie deutschlandweit bei allen Fragen rund um die Kommunalfinanzierung und das kommunale Anlagemanagement. Unsere 
Regionaldirektoren sind Ihnen dabei persönliche Ansprechpartner vor Ort. Mit Kassenkrediten und Kommunaldarlehen / Schuldschein- 
darlehen sowie Anleihen und Öffentlich-Private-Partnerschaften unterstützen wir Sie verantwortungsvoll und engagiert – immer mit Blick 
auf Ihre besonderen Anforderungen.  

dzhyp.de
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Soziales 
und 
Integration

17,2 Milliarden Euro Eingliederungshilfe 
für behinderte Menschen im Jahr 2017

(Hm) Die Änderungen im Zwölften 
Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII) 
durch das Bundesteilhabegesetz 
sind noch lange nicht alle wirksam 
und schon jetzt – auch ohne diese 
Regelungen – sind erhebliche Kos-
tensteigerungen auszumachen. Im 
Jahr 2017 wurden in Deutschland 
17,2 Milliarden Euro (netto) für die 
Eingliederungshilfe für behinderte 
Menschen nach dem Sechsten Ka-

pitel Zwölftes Buch Sozialgesetz-
buch SGB XII ausgegeben. Wie das 
Statistische Bundesamt (Destatis) 
weiter mitteilt, entsprach dies einer 
Steigerung um 4,4 % gegenüber 
2016.

In die Hilfe zur Pflege nach dem 
Siebten Kapitel SGB XII flossen 3,4 
Milliarden Euro (-10,7 %) und in die 
Hilfe zum Lebensunterhalt nach 

dem Dritten Kapitel 1,5 Milliarden 
Euro (+ 3,8 %). Die Nettoausgaben 
für die Hilfen zur Gesundheit, die 
Hilfe zur Überwindung besonderer 
sozialer Schwierigkeiten sowie die 
Hilfe in anderen Lebenslagen nach 
dem Fünften, Achten und Neunten 
Kapitel SGB XII lagen zusammen bei  
1,3 Milliarden Euro (+ 4,7 %).

Ausgaben (netto) für Leistungen nach dem Dritten und Fünften bis Neunten Kapitel SGB XII „Sozialhilfe“ 2017

Gebiet
Insgesamt 

davon nachrichtlich

Eingliede-
rungshilfe 

für behinderte 
Menschen

(6. Kap.
SGB XII)

Hilfe zur 
Pflege 

(7. Kap. SGB 
XII)

Hilfe zum 
Lebens-
unterhalt

(3. Kap. SGB 
XII)

sonstige 
Leistungen 
(5., 8. und 

9. Kap.
SGB XII) 

Grundsicherung
im Alter und bei
Erwerbsminde-

rung
(4. Kap. SGB XII)2

Millionen Euro

Deutschland 23.363 17.187 3.391 1.490 1.295 6.340

Früheres Bundesgebiet 19.429 14.243 2.856 1.231 1.100 5.232

Baden-Württemberg 2.304 1.684 406 100 113 609

Bayern 3.412 2.540 528 177 167 750

Bremen 276 201 37 20 19 96

Hamburg 748 436 188 38 86 284

Hessen 1.887 1.331 294 148 114 584

Niedersachsen 2.487 1.964 239 162 122 649

Nordrhein-Westfalen 5.908 4.264 831 432 381 1.657

Rheinland-Pfalz 1.192 918 174 54 47 259

Saarland 329 228 70 17 14 94

Schleswig-Holstein 886 676 90 84 36 251

Neue Länder 
(einschließlich Berlin)

3.934 2.944 535 259 196 1.108

Berlin 1.312 822 294 83 114 497

Brandenburg 548 449 47 34 18 131

Mecklenburg-Vorpommern 395 303 45 31 15 117

Sachsen 655 519 71 44 21 157

Sachsen-Anhalt 548 456 39 38 14 123

Thüringen 476 396 38 28 14 83

1 Abweichungen in den Summen durch Rundungen der Zahlen. Stand der Datenlieferung: 2.8.2018. Spätere Korrekturlieferungen der Länder wurden nicht berück- 
 sichtigt.
2 Erstattungszahlungen des Bundes nach §46a SGB XII für Nettoausgaben für Geldleistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung an die Länder  
 für das Kalenderjahr 2017;  Datenstand: 26.7.2018)

Quelle: Bundesministerium für Arbeit und Soziales
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Teamevent der 16 hessischen Kommunalen Jobcenter

(Wm) Am 10. August 2018 hat im 
Sporthotel Grünberg des Teamevent 
der 16 hessischen Kommunalen 
Jobcenter stattgefunden. Es wurde 
organisiert vom Hessischen Minis-
terium für Soziales und Integration, 
dem Hessischen Städtetag sowie 
dem Hessischen Landkreistag mit 
Unterstützung der Kommunalen 
Jobcenter und aus Landesmitteln 
gefördert. Die Verpflegung für den 
Tag teilten sich die Jobcenterleitun-
gen untereinander und gaben auch 
hierdurch ihren Beschäftigten ihre 
Anerkennung für die tägliche Ar-
beit zum Ausdruck. Das Sporthotel 
Grünberg, zugleich die Sportstätte 
des hessischen Fußball-Verbandes, 
strahlender Sonnenschein und blau-
er Himmel bildeten den perfekten 
Rahmen für das Event.

Unter dem Motto „aktiv und en-
gagiert für Hessen – gemeinsam 
leistungsstark bei Sozialem und In-
tegration“ traten die Mannschaften 
der Kommunalen Jobcenter in drei 
Disziplinen gegeneinander an. Zum 
einen stand ein Fußballturnier mit 
spannender Gruppenphase, klei-
nem und großen Finale auf dem Plan; 
im Anschluss wartete die Funstaffel 
auf die Mannschaften, bei welcher 
in Sportarten aus Kindertagen wie 
beispielsweise Sackhüpfen oder Ei-
erlauf die Geschicklichkeit und mo-
torischen Fähigkeiten unter Beweis 
gestellt werden konnten. Den Ab-
schluss bildete ein Völkerballturnier.

Drei goldene Pokale und Medaillen 
für den ersten, zweiten und dritten 
Platz warteten auf die Sieger jeder 
der drei Disziplinen und vier promi-
nente Schiedsrichter auf dem Platz. 
So pfiffen die Fußballpartien unter 
anderem Torsten Becker vom Hes-
sischen Ministerium für Soziales und 
Integration zugleich HFV-Vizepräsi-
dent sowie Thorsten Bastian, ehe-
maliger Fifa-Assistent, Jens Krämer 
und Steffen Krah. Die Moderation 
der Spiele übernahmen Erich Appel-
mann vom Hessischen Ministerium 
für Soziales und Integration sowie 

Rena Wißmeier vom Hessischen 
Städtetag.

Unter lautstarker Anfeuerung durch 
die fast 300 zumeist in Trikots ihres 
Kommunalen Jobcenters gekleide-
ten Teilnehmenden und Zuschauer 
konnte das Fußballturnier als Sieger 
der Main-Taunus-Kreis für sich ent-
scheiden, gefolgt vom Main-Kinzig-
Kreis und dem Lahn-Dill-Kreis. Bei 
der Funstaffel obsiegte der Land-
kreis Marburg-Biedenkopf, zweiter 
wurde der Lahn-Dill-Kreis und drit-
ter die Landeshauptstadt Wiesba-
den. Beim Völkerballturnier erlangte 
die Pro Arbeit – (AöR) – Kreis Offen-
bach den Pokal. Silber ging an den 
Landkreis Fulda. Der Landeshaupt-
stadt Wiesbaden gelang es Bronze 
zu holen.

Überreicht wurden die Siegerpoka-
le von Staatssekretär Dr. Wolfgang 
Dippel, der an dieser Stelle auch 
ausdrücklich den Mitarbeitenden 
der Kommunalen Jobcenter für ihre 
hervorragende Arbeit dankte und 
seine Wertschätzung zum Ausdruck 
brachte. 

Aber nicht nur auf dem Feld, auch 
daneben fand ein reger Austausch 
unter den Beschäftigten der Kom-
munalen Jobcenter statt und sorgte 
so für eine Erweiterung und Verfesti-
gung der Netzwerke.

Wie heute auf dem Platz, so ist auch 
ansonsten das Engagement jedes 

einzelnen vor Ort im Kommunalen 
Jobcenter entscheidend. Daher ist 
es sowohl dem Land als auch den 
Geschäftsstellen ein Anliegen, das 
Image der Kommunalen Jobcenter 
in Hessen weiterhin zu stärken und 
die Beschäftigten, welche immer 
öfter Zielscheibe von Anfeindungen 
werden, zu unterstützen, so dass 
weiterhin so erfolgreich wie bisher 
die Arbeitsmarktpolitik umgesetzt 
werden kann. Ziel bleibt es, Kommu-
nale Jobcenter als die attraktiven Ar-
beitgeber und die Innovationsstätten 
in der Verwaltung zu präsentieren, 
die sie sind, und durch solche Akti-
onen die Zufriedenheit, Motivation 
der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
und die Identifikation mit ihrer Auf-
gabe stärken. Das Personal ist das 
Gesicht des Jobcenters, weshalb 
sich 2018 bereits zwei Veranstaltun-
gen den Beschäftigten gewidmet 
haben. Die Idee einer Wiederholung 
einer Veranstaltung wie dem Team- 
event wurde von allen Teilnehmen-
den begrüßt.

©
 H

St
T

Funstaffel
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12 Millionen Euro als Konnexitätsausgleich für Änderungen 
im Schulgesetz 2017

(Oe) Der Ausschuss für Schule und 
Kultur des Hessischen Städtetages 
hatte am 28. März 2017 festgestellt, 
dass die Änderungen im Hessischen 
Schulgesetz ab 1.8.2017 die Schul- 
und Jugendhilfeträger insbeson-
dere im Bereich Inklusion finanziell 
erheblich belasten werden, ohne 
dass das Gesetz einen konnexitäts-
gerechten Ausgleich vorsieht (siehe 
auch INFORMATIONEN 9-10/2017). 
Gemeinsam mit dem Landkreistag 
wandte man sich an die im Hessi-
schen Finanzministerium eingerich-
tete Arbeitsgruppe Konnexität, die 
wiederum das Hessische Kultusmi-
nisterium mit der Vorabklärung der 
Konnexitätsfolgen der Änderungen 
des Hessischen Schulgesetzes 2017 
beauftragte. Ab August 2017 trafen 
sich Vertreter der Geschäftsstellen 
von Städtetag und Landkreistag und 

Kultusministerium fast monatlich, 
um zu verschiedenen Themenberei-
chen neben der juristischen Klärung 
auch die faktischen Auswirkungen 
insbesondere im Bereich inklusive 
Beschulung und Betreuung zu ver-
deutlichen. 
Im April 2018 legte das Kultusmi-
nisterium den Entwurf seines Ab-
schlussberichtes vor, der im Wesent-
lichen keinen Konnexitätsausgleich 
als gesetzlich bedingt ansah. Da sich 
gleichzeitig die Jahresfrist für eine 
mögliche Klageerhebung dem Ende 
neigte, beauftragte das Präsidium 
am 7.6.2018 die Geschäftsstelle, 
beim Hessischen Staatsgerichtshof 
Klage mit dem Ziel konnexitätsge-
rechten Aufwandsausgleiches ein-
zureichen, falls kein Einvernehmen 
mit dem Land zu erreichen sei. 

Daraufhin zeigte sich das Finanzmi-
nisterium dann kurzfristig vereinba-
rungsbereit. 
Die Vereinbarung sah vor, nach ei-
nem noch festzulegenden Schlüssel 
den Schulträgerkommunen jährlich 
12 Mio. Euro als laufend im Lan-
deshaushalt zu veranschlagendem 
jährlichen Festbetrag zukommen 
zu lassen. Eine Verständigung mit 
der Hessischen Landesregierung 
erfolgte unter der Voraussetzung, 
dass keine Kommune bis 31.7.2018 
Klage gegen das Hessische Schul-
gesetz einreicht. Da dies nicht ge-
schehen ist, hat die „Gemeinsame 
Vereinbarung zwischen der Landes-
regierung, dem Hessischen Städ-
tetag und dem Hessischen Land-
kreistag zum Thema Schulgesetz“ 
mit Unterzeichnung am 6. Juli 2018 
Wirkung entfaltet.

Forderungskatalog an den 20. Hessischen Landtag 
und die Landesregierung

(Gi) Auch in der aktuellen Legislatur-
periode des Hessischen Landtags 
wurde gegenüber dem Hessischen 
Städtetag und den anderen kommu-
nalen Spitzenverbänden insbeson-
dere von Regierungsverantwortli-

chen vorgetragen, dass kommunale 
Positionen umgesetzt würden, so-
fern sich die kommunalen Verbände 
inhaltlich darüber einig wären. Der 
noch zu wählende 20. Landtag und 
die Landesregierung haben in der 

bevorstehenden Legislaturperiode 
Gelegenheit, diesen Worten Taten 
folgen zu lassen. Denn die kommu-
nalen Spitzenverbände in Hessen 
haben den folgenden Forderungs-
katalog an den 20. Landtag aus-
gehandelt. Der Katalog stellt einen 
gemeinsamen Nenner der verschie-
denen Positionen der kommunalen 
Landschaft in Hessen dar. Wegen 
der Fülle der gemeinsamen Positi-
onen erfolgt der Abdruck über zwei 
Ausgaben unseres Infoheftes. Die 
Veröffentlichung des Teil I erfolgte in 
Informationen 7-8/2018.

TEIL II
9. Das Land hat die Kommunen 

in den Bereichen Mobilität, 
Umwelt und Energie weiterge-
hend zu unterstützen

Hessen ist aufgrund seiner zentra-
len Lage in Europa ein wirtschafts-©
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starkes und für Zuzug attraktives 
Land. Gerade diese zentrale Lage 
führt aber auch zu erheblichen Ver-
kehrsbelastungen, Siedlungsdruck 
und ökologischen Belastungen. Der 
stark beschleunigte Ausbau der Ver-
kehrsnetze für alle Verkehrsträger 
ist unabdingbar, um die wachsen-
den Verkehre, die durch die weiter 
wachsende hessische Wirtschaft 
und die zunehmende Bevölkerung 
entstehen, überhaupt bewältigen zu 
können.
Die kommunale Ebene erkennt an, 
dass sich das Land seit 2017 auf 
Grund der vom 19. Landtag verab-
schiedeten Haushaltsansätze mit 
originärem Landesgeld an der Fi-
nanzierung der Verkehrsverbünde 
beteiligt. Sie stellt zugleich fest, dass 
diese Landesbeteiligung gemessen 
an der Bedeutung des ÖPNV – auch 
mit Blick auf den Klimaschutz und die 
Luftschadstoffproblematik – völlig 
unzureichend ist. Es ist zu erwarten, 
dass die Bedeutung des ÖPNV wei-
ter steigt und damit auch die Kosten 
weiter wachsen werden. Die hessi-
schen Kommunen fordern den 20. 
Landtag daher auf, seinen Beitrag 
aus originären Landesmitteln für die 
Finanzierung der Verkehrsverbünde 
auf einen Betrag in der Höhe aufzu-
stocken, welche die Kommunen aus 
dem Kommunalen Finanzausgleich 
erbringen.
Zudem ist zu erwarten, dass sich 
die Mobilität insbesondere in den 
Städten durch die Förderung der 
Nahmobilität, den Ausbau der Elek-
tromobilität, das autonome Fahren, 
die Digitalisierung und Vernetzung 
bereits in den 20er-Jahren grund-
legend verändern wird. Neben der 
Schaffung der erforderlichen auch 
technischen Infrastruktur bedarf es 
dazu auch eines entsprechenden 
rechtlichen Rahmens auf Landes- 
und Bundesebene. Die Kommunen 
müssen in den Stand gesetzt wer-
den, angemessen auf diese neuen 
Entwicklungen zu reagieren und 
diese aktiv zu unterstützen. Es wird 
wichtiger denn je, die Infrastruktur 
zu fördern und auszubauen, um den 
Menschen die für sie wichtige Mobi-
lität zu ermöglichen. Das würde den 
Siedlungsdruck aus den Ballungs-

räumen nehmen und den Wünschen 
der Menschen entsprechen.
Die Folgen des Klimawandels stellen 
alle Kommunen vor große Herausfor-
derungen, da die Auswirkungen ein 
Risiko für Bewohner, die Infrastruk-
tur, die Wirtschaft sowie alle Bereiche 
der Umwelt darstellen. Zum Erhalt 
gesunder Lebens- und Arbeitsbedin-
gungen in den Kommunen sind loka-
le und regionale Anpassungsstrate-
gien unerlässlich. Zentrales Thema 
der Kommunen ist die Sicherung und 
Stärkung von Kalt- und Frischluftsys-
temen, die Minderung des Wärmein-
seleffekts sowie die Anpassung der 
Infrastruktur. Grundlegend ist dabei 
ein verantwortungsvoller Umgang 
mit dem Boden.
Eine herausragende Rolle bei der 
kommunalen Anpassung an den Kli-
mawandel kommt der Infrastruktur 
zu. Um diese zu schaffen, aber vor 
allem auch nachhaltig zu sichern, 
bedarf es neben finanzieller Unter-
stützung auch gesetzgeberischer 
Anpassungen oder Klarstellungen.
Es ist festzustellen, dass Bund und 
auch Land bei der Energiewende 
und dem Klimaschutz jedenfalls 
vorwiegend auf die Elektrifizierung 
setzen. So wird auch im Rahmen 
des Integrierten Klimaschutzplans 
des Landes zwar keine Technologie 
ausgeschlossen, jedoch einzig die 
Elektrifizierung gefördert. Die Elektri-
fizierung ist eine Möglichkeit, um den 
Verkehrs- oder auch den Wärme-
sektor klimafreundlicher zu machen. 
Betrachtet man die Bemühungen der 
hessischen Kommunen und ihrer 
Unternehmen wird jedoch deutlich, 
dass auch andere Technologien in 
der Praxis verankert sind. Vor allem 
der Energieträger Gas und die beste-
hende Gasinfrastruktur spielen hier 
eine Rolle. Der Einsatz alternativer 
Technologien sollte aus Effizienz- 

und Wirtschaftlichkeitsgründen nicht 
erschwert werden.

10. Das Land muss Ordnung und 
Sicherheit wieder stärker in 
den eigenen Fokus stellen

Gefahrenabwehr und die Gewähr-
leistung der Ordnung und Sicherheit 
in den Städten und Gemeinden ha-
ben in den vergangenen Jahren ob-
jektiv und im Sicherheitsempfinden 
der Menschen stark an Bedeutung 
gewonnen. Beides ist zuvorderst 
Aufgabe der staatlichen Polizei und 
Strafverfolgungsbehörden. Die kom-
munalen Spitzenverbände lehnen 
den schleichenden Rückzug der 
Landespolizei aus dem öffentlichen 
Raum entschieden ab.
Zur Stärkung der Kriminalprävention 
muss das Land mehr Polizeipräsenz 
vor Ort und auf der Straße sicherstel-
len und dauerhaft nicht nur im Lan-
deshaushalt abbilden.
Flankierend hat eine verstärkte Vi-
deoüberwachung an gefährlichen 
Orten zu erfolgen.
Die notgedrungene Einrichtung von 
Stadtpolizeien darf nicht weiter dazu 
führen, Aufgaben der Polizei auf die 
Kommunen abzuwälzen. Ohnehin 
ist die Entlastung der Polizei von aus 
Sicht des Landes „polizeifremden 
Aufgaben“ in Hessen am weitesten 
fortgeschritten.
Gerade wegen der durch den Land-
tag beschlossenen Liberalisierung 
des Hessischen Ladenöffnungsge-
setzes und dem zeitlich nicht einge-
schränkten Alkoholverkauf sowie der 
Lockerung der Hessischen Sperr-
zeitverordnung ist die Sicherheit und 
Ordnung in manchen Quartieren ins-
besondere in den Sommermonaten 
gefährdet. Bei nächtlichen Ruhestö-
rungen oder der Überwachung des 
Verkehrs ist deshalb weiter die Polizei 
in der Pflicht.
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Bürgerinnen und Bürger müssen 
sich in der Öffentlichkeit frei und 
ohne Angst bewegen können. Ko-
operation zwischen Polizei und 
kommunalen Ordnungsbehörden 
auf Augenhöhe kann dazu beitra-
gen, die Lebens- und Wohnqualität 
in den Städten und Gemeinden zu 
gewährleisten. In Grundsatzfragen 
der Kooperation hat das Hessische 
Innenministerium die kommunalen 
Spitzenverbände einzubinden.

11. Das Land hat sich gemeinsam 
mit den Kommunen der Her-
ausforderung Fachkräftege-
winnung zu stellen

Alle öffentlichen Arbeitgeber brau-
chen in den nächsten Jahren eine 
gemeinsame, große und engagier-
te Anstrengung zur Bekämpfung 
des Fachkräftemangels. Durch den 
Wegfall des Zivildienstes und eine 
fehlende Heranführung von Eltern, 
Kirchen, Kindergärten und Schulen 
an Sozialberufe können sich immer 
weniger Jugendliche eine Arbeit im 
Bereich Soziales vorstellen. Die Auf-
gabenausweitung und Spezialisie-
rung sorgt aber zusätzlich für einen 
erhöhten Bedarf an Fachkräften. Die 
von vielen Betroffenen, insbesonde-
re von Erzieherinnen und Erziehern 
als zu lang empfundenen Ausbil-
dungszeiten sind dahingehend zu 
überprüfen, inwieweit sie nicht ohne 
Qualitätsverlust verkürzt werden 
können. Besonders wichtig ist auch, 
die Attraktivität der sozialen Berufe 
durch verbesserte Arbeitsbedin-
gungen und höhere Entgelte zu ver-

bessern. Dies gilt vor allem auch für 
Altenpflegerinnen und Altenpfleger.
Im gleichen Maße gilt dies für die 
Gewinnung von Fachkräften in der 
Verwaltung. Land und Kommunen 
stehen vor den gleichen Schwierig-
keiten und werden miteinander um 
die besten verfügbaren Fachkräfte 
konkurrieren. Bei den wenigen Per-
sonen, die sich für eine Ausbildung 
„Verwaltungslaufbahn“ entschei-
den, macht eine Konkurrenz hinge-
gen wenig Sinn. Viel sinnvoller ist 
eine gemeinsame Werbestrategie, 
Jugendliche von den Vorteilen einer 
Arbeit in Land und Kommunen zu 
überzeugen. Daran sollte gemein-
sam gearbeitet werden.

12. Das Land muss Integration 
vorantreiben und Aufnahme- 
und Anerkennungsverfahren 
effektiver gestalten

Die Kommunen wollen, dass Bleibe-
berechtigte rasch und wirkungsvoll 
in Integrationsmaßnahmen vermit-
telt werden. Sie plädieren für deutlich 
mehr Bundesmittel für Jobcenter, 
für die Übernahme der fluchtbeding-
ten Kosten der Unterkunft im SGB 
II über das Jahr 2018 hinaus. Des 
Weiteren ist eine Integrationspau-
schale des Bundes auch nach 2018 
zwingend erforderlich. Gleiches 
gilt für die finanzielle Stärkung und 
Flexibilisierung der Regelsysteme 
sowie für schnellere und effektive-
re Aufnahmeverfahren. Besonders 
wichtig sind auch Anreize für freiwil-
lige Ausreisen und Rückführungen 
aus Landeseinrichtungen.

Das Land sollte sich gegenüber dem 
Bund auch für eine Erfassung und 
Steuerung des Familiennachzugs 
sowie die Schaffung verlässlicher 
Rahmenbedingungen für den Fa-
miliennachzug verstärkt einsetzen. 
Dies gilt u.a. für Digitalisierung, Stei-
gerung der Qualität der Integrati-
onskurse, Abbau von Schnittstellen, 
transparente verzahnte Verfahren, 
Optimierung des Ausländerzentral-
registergesetzes und Flexibilisie-
rung der arbeitsmarktpolitischen 
Instrumente. Die von den kommuna-
len Spitzenverbänden vertretenen 
Gebietskörperschaften sind nicht 
für eine dauerhafte Beschaffung von 
Wohnraum für anerkannte Flüchtlin-
ge zuständig und können dies auch 
nicht leisten.
Die Kostenerstattung für die Aufnah-
me und Unterbringung, Gesundheit 
und Integration muss weiter schritt-
weise an die tatsächlichen Kosten 
herangeführt werden. Im Rahmen 
der Integrationskurse muss die Kin-
derbetreuung von Seiten des Bun-
des und/oder des Landes finanziell 
sichergestellt werden. Sollten die 
Bundesbehörden die Konzeption, 
Koordination und Sprachkurspla-
nung nicht zügig regeln und opti-
mieren, fordern die Kommunen die 
Übertragung der koordinierenden 
Rolle für die Sprachkursplanung und 
Mittelvergabe mit entsprechender 
Kostenausstattung auf die Kommu-
nen.
Die Migrationsberatungsstellen be-
raten Jugendliche und Erwachsene 
zu Fragen rund um das Ankommen 
in den Städten: Schule, Ausbildung, 
Beruf, Arbeit, Freizeitgestaltung, 
Wohnen, Ehe, Familie, Lebenspart-
nerschaft, aufenthaltsrechtliche 
Themen, finanzielle Probleme, 
Spracherwerb/Deutsch lernen. Die 
Beratung ist kostenlos und vertrau-
lich. Die bisherigen Fördermittel des 
Bundes sollten deswegen um Lan-
desmittel erhöht und weiter dafür zur 
Verfügung gestellt werden.
 
13. Das Land hat die Kommunen 

beim Wohnungsbau nachhal-
tig zu unterstützen

Die kommunale Ebene fordert eine 
langfristige und ressortübergrei-©
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fend angelegte Wohnungspolitik 
des Bundes, finanzielle Anreize 
für den Bau bezahlbarer, frei finan-
zierbarer Wohnungen, verlässliche 
Mittel bei der Städtebauförderung 
und – für eine sozial ausgewogene 
Stadtentwicklung – eine aktive, ge-
meinwohlorientierte Bodenpolitik. 
Um den Mehrbedarf an Wohnraum 
zu erfüllen, sollen den Kommunen 
auch Grundstücke und Immobilien 
des Landes zu vergünstigten Kondi-
tionen überlassen werden.
Im Jahr 2018 steht die Evaluation 
der Wohnraumförderprogramme 
an. Die Kommunen wünschen sich 
eine Fortentwicklung und Optimie-
rung. Zudem müssen die Program-
me auch für den ländlichen Raum 
erfolgversprechend zugeschnitten 
werden.
Die Kommunen fordern im Rahmen 
des Programms „Soziale Stadt“ eine 
weitere Mitverantwortung des Bun-
des und des Landes beim sozialen 
Wohnungsbau über das Jahr 2019 
hinaus, die Erhöhung der finanziel-
len Beteiligung sowie das Festhalten 
an dem speziellen Merkmal der sozi-
alen Komponente.

14. Das Land muss für eine be-
darfsgerechte gesundheitli-
che Versorgung der Bevölke-
rung sorgen

Eine bedarfsgerechte gesundheit-
liche Versorgung der Bevölkerung 
gehört zu den zentralen Herausfor-
derungen der Landespolitik. Der 
Hessische Landtag muss in der 
kommenden Legislaturperiode ein 
Gleichgewicht zwischen der un-
ternehmerischen Freiheit der kom-
munalen Krankenhäuser und der 
krankenhausplanerischen Gesamt-
verantwortung des Landes finden. 
Der Hessische Landtag muss dafür 
Sorge tragen, sowohl eine hohe Qua-
lität der medizinischen Versorgung 
durch eine sinnvolle Spezialisierung 
zu fördern, als auch die gesundheit-
liche Versorgung in allen Teilen des 
Landes, vor allem in den ländlichen 
Räumen zu gewährleisten. Es fehlen 
medizinische Fachkräfte aber auch 
Notfallsanitäter für den Rettungs-
dienst. Gemeinsame Initiativen zur 
Nachwuchsgewinnung sind erfor-

derlich. Die ambulante medizinische 
Versorgung muss gewährleistet 
sein. Die Unterstützung innovativer 
Konzepte und der Telemedizin kann 
hierzu einen wichtigen Beitrag leis-
ten. Eine weitere Zukunftsaufgabe 
ist die Sicherstellung der Notfallver-
sorgung. In dieser Frage muss der 
Hessische Landtag sowohl seine 
Gestaltungsmöglichkeiten nutzen 
als auch auf die Bundesregierung 
einwirken, um eine sektorenüber-
greifende Zusammenarbeit sicher-
zustellen.

15. Land und Kommunen ha- 
ben sich gemeinsam den 
Herausforderungen „Digitali- 
sierung“ und „E-Goverment“ 
zu  stellen

Um auch im Hinblick auf die welt-
weit fortschreitende Digitalisierung 
zukunftsfähig zu sein, sind eine 
flächendeckende Glasfaserinfra-
struktur auf Gigabit-Niveau und der 
weitere Ausbau des öffentlichen 
WLAN-Netzes erforderlich. Der 
ländliche Raum darf auf keinen Fall 
vernachlässigt werden. Land und 
Bund müssen sich weiterhin finanzi-
ell engagieren, da auch nur sie über 
die rechtlichen Gestaltungsmöglich-
keiten für diesen Bereich verfügen.
Zudem sind Digitalisierungskonzep-
te der Städte und Landkreise zu för-
dern und Pilotprojekte zu forcieren.
Die gute Zusammenarbeit zwischen 
den Kommunen und dem Land 
muss fortgeführt und intensiviert 
werden, um gemeinsam die digitale 

Verwaltung zu realisieren und hier-
bei alle Akteure mitzunehmen.
Dies ist insbesondere im Hinblick 
auf das neue Onlinezugangsgesetz, 
das ein zügiges Vorgehen erfordert, 
unverzichtbar. Hierbei ist zu prüfen, 
inwieweit im Sinne einer ressour-
censparenden Vorgehensweise auf  
bereits vorhandene Lösungen zu-
rückgegriffen werden kann. Hier 
bietet sich bei richtiger Umsetzung 
die Chance, durch eine in Abstim-
mung mit der kommunalen Ebene 
erarbeitete Standardisierung von 
Verwaltungsprozessen Qualität und 
Rechtssicherheit zu verbessern und 
Kosten zu sparen.
Auch Maßnahmen der IT-Sicherheit 
sind bei sämtlichen Fortschritten 
grundsätzlich mitzudenken und an-
zupassen.
Die Erarbeitung eines Rahmens für 
E-Government in Hessen in enger 
Zusammenarbeit durch Land und 
kommunale Spitzenverbände, der 
dann in ein E-Government-Gesetz 
des Landes einmünden kann, wird 
begrüßt.
Ein solches Gesetz muss sich auf 
die notwendigen Bedingungen 
zur Unterstützung für ein Ebenen 
übergreifendes E-Government be-
schränken. Es ist den kommunalen 
Verwaltungen genügend Spielraum 
zu belassen und eine flexible Hand-
habung vorzusehen. Es darf nicht 
zu einer Überregulierung kommen. 
Vielmehr sind lediglich die notwen-
digen rechtlichen Grundlagen für 
die digitale Verwaltung zu schaffen. 
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Ein Kern mit konkreten Pflichten 
und eine Erweiterung aus Ermögli-
chungs-Komponenten wären wün-
schenswert.

16. Das Land muss verlässliche 
Strukturen für die Eingliede-
rungshilfe für behinderte Men-
schen schaffen

Die Kommunen stehen bei der 
praktischen Umsetzung der neuen 
Eingliederungshilfe für behinderte 
Menschen nach dem Bundesteilha-
begesetz vor großen Herausforde-
rungen. Durch die Ausweitung der 
Leistungen ist mit einer Steigerung 
der Fallzahlen und damit der Kosten 
zu rechnen.
Das Land muss verlässliche und 
effektive Strukturen zur Umset-
zung der neuen Eingliederungshilfe 
schaffen. Für die anfallenden Mehr-
belastungen muss das Land den 
Kommunen einen Ausgleich zusa-
gen. Hierbei können die Kommu-
nen nicht darauf verwiesen werden, 
dass sich der Bund in einem Volu-
men von bundesweit fünf Milliarden 
Euro stärker an den Kosten der Un-
terkunft beteiligt. Auch nicht darauf, 
dass höhere Zuweisungen aus dem 
Gemeindeanteil an der Umsatzsteu-

er gewährt werden und die Länder 
zusätzliche Umsatzsteuerbeteili-
gungen von bundesweit einer Milli-
arde Euro erhalten. Die auf Hessen 
entfallenden 59 Millionen Euro sind 
bereits fest zur Mitfinanzierung der 
Hessenkasse vorgesehen. Die ge-
nauen Belastungen können dann zu 
einem späteren Zeitpunkt beziffert 
werden. Dabei muss beachtet wer-
den, dass den Kommunen im Zu-
sammenhang mit dem Bundesteil-
habegesetz auch Mehrbelastungen 
in der Jugendhilfe entstehen.
Auch muss der Mehrbelastungs-
ausgleich aus originären Mitteln des 
Landes Hessen und außerhalb des 
Kommunalen Finanzausgleichs fi-
nanziert sein.

17. Das Land muss sicherstellen, 
dass die Freigabe von ver-
kaufsoffenen Sonntagen wie-
der rechtssicher und verläss-
lich erfolgt

Aufgrund der erheblichen Rechtsun-
sicherheiten im Zusammenhang mit 
der Freigabe von verkaufsoffenen 
Sonntagen und der zunehmenden 
Tendenz der Verwaltungsgerichte, 
diese kurzfristig abzusagen, wird 
eine Änderung des zugrunde liegen-

den § 6 Abs. 1 Hessisches Ladenöff-
nungsgesetz gefordert.
Zwar dürfen nach dieser Regelung 
die Gemeinden aus Anlass von Mes-
sen, Märkten, örtlichen Festen und 
ähnlichen Veranstaltungen an jähr-
lich vier Sonn- oder Feiertagen die 
Öffnung von Verkaufsstellen freige-
ben. Aufgrund einer Entscheidung 
des Bundesverwaltungsgerichts 
werden allerdings für die Zulassung 
von Sonntagsöffnungen sehr hohe 
Hürden aufgestellt, die im Regel-
fall durch die Kommunen nur mehr 
schwer, wenn überhaupt erfüllt wer-
den können.
Die Beibehaltung der Zahl von vier 
verkaufsoffenen Sonntagen im Jahr 
ist grundsätzlich richtig. Die Voraus-
setzung zur Freigabe muss jedoch 
geändert werden. Die Freigabe 
könnte auch an andere Sachgründe, 
wie Innenstadtbelebung, Erhaltung 
des innerörtlichen Einzelhandels ge-
koppelt werden. Wichtig wäre auch 
eine Festlegung, in welchem Grö-
ßenverhältnis zur Einwohnerzahl ein 
Besucherstrom als wichtig zu wer-
ten ist, um so auch die kleinen ört-
lichen Feste, wie Kirmes und Kirch-
weih, als Anlass werten zu können.

Geschlechtsneutrale Stellenausschreibung

(Ba) Der Bundesrat hat sich in seiner 
Sitzung am 8. Juni 2018 mit einem 
Antrag der Bundesländer Rhein-
land-Pfalz und Bremen zur recht-
lichen Anerkennung von inter- und 
transsexuellen Menschen befasst. 
Dieser stützt sich auf den Beschluss 
des Bundesverfassungsgerichts 
vom 10. Oktober 2017: Das Bun-
desverfassungsgericht stellte einen 
Verstoß gegen das allgemeine Per-
sönlichkeitsrecht, Art. 2 Abs. 1 GG 
sowie einen Verstoß gegen Art. 3 
Abs. 3 GG fest. Personen, die sich 
dauerhaft weder dem männlichen 
noch dem weiblichen Geschlecht 
zuordnen lassen, werden in beiden 
Grundrechten verletzt, wenn das 
Personenstandsrecht dazu zwingt, 
das Geschlecht zu registrieren, 

aber keinen anderen positiven Ge-
schlechtseintrag als weiblich oder 
männlich zulässt. Der Gesetzgeber 
ist verpflichtet, bis zum 31. Dezem-
ber 2018 eine verfassungsgemäße 
Regelung herbeizuführen. Möglich 
scheint eine Neuregelung, die auf 
einen personenstandrechtlichen 
Geschlechtseintrag verzichtet oder 
die Einführung einer weiteren positi-
ven Geschlechtsbezeichnung.

Die Entscheidung des Bundes-
verfassungsgerichts hat auch für 
das Arbeits- und Dienstrecht Be-
deutung. Auch Diskriminierungen 
wegen des „dritten Geschlechts“ 
könnten nun zu Entschädigungen 
nach dem Allgemeinen Gleich-
behandlungsgesetz führen. Aus 

dem grundsätzlichen Gebot der 
geschlechtsneutralen Stellenaus-
schreibung folgt die Pflicht, zukünf-
tig auch die Personen anzuspre-
chen, die sich dauerhaft weder dem 
männlichen noch dem weiblichen 
Geschlecht zugehörig fühlen. Nach 
der augenblicklichen Rechtslage 
kann dies in Stellenausschreibun-
gen mit einem erweiterten Zusatz 
„(m/w/d)“ für „männlich/weiblich/di-
vers“  oder „(m/w/i)“ für „männlich/
weiblich/inter“ klargestellt werden. 
Dies entspricht der vom Bundesver-
fassungsgericht mit Beschluss vom  
10. Oktober 2017 geforderten zu-
sätzlichen Bezeichnung für das „drit-
te Geschlecht“. 

10 % Rabatt für 
Rahmenvertrags-Teilnehmer!juris stellt für Fachanwender in Verwaltungen und Verbänden digitale Rechtsin-

formationen in höchster Qualität bereit. Diese juris Angebote sind speziell auf 
die Anforderungen in der Verwaltung zugeschnitten. Topaktuelle, rechtssichere 
Informationen, transparentes Kostenmanagement und einfaches Handling sind 
die Pluspunkte. Schreiben Sie eine E-Mail an vertrieb@juris.de oder rufen Sie uns 
gebührenfrei an: 0800 587 47 34. Gerne beraten wir Sie!

www.juris.de/kommune

JURIS
FÜR DIE MODERNE 

VERWALTUNG

Anz. Kommune_A4_4c 2018.indd   1 11.09.18   13:36

16É



Hessischer Städtetag  |  Informationen 9-10/2018

10 % Rabatt für 
Rahmenvertrags-Teilnehmer!juris stellt für Fachanwender in Verwaltungen und Verbänden digitale Rechtsin-

formationen in höchster Qualität bereit. Diese juris Angebote sind speziell auf 
die Anforderungen in der Verwaltung zugeschnitten. Topaktuelle, rechtssichere 
Informationen, transparentes Kostenmanagement und einfaches Handling sind 
die Pluspunkte. Schreiben Sie eine E-Mail an vertrieb@juris.de oder rufen Sie uns 
gebührenfrei an: 0800 587 47 34. Gerne beraten wir Sie!

www.juris.de/kommune

JURIS
FÜR DIE MODERNE 

VERWALTUNG

Anz. Kommune_A4_4c 2018.indd   1 11.09.18   13:36

17 É



Hessischer Städtetag  |  Informationen 9-10/2018

Bildungsurlaub
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(Ba) Der Bildungsurlaub ist ein An-
spruch der in Hessen Beschäftigten 
auf Freistellung von der Arbeit, zur 
Teilnahme an einer anerkannten Ver-
anstaltung der politischen Bildung, 
der beruflichen Weiterbildung oder 
einer Schulung für die Wahrneh-
mung eines Ehrenamtes. Alle in Hes-
sen Beschäftigte haben gegenüber 
ihrer Beschäftigungsstelle einen An-
spruch auf 5 Arbeitstage bezahlten 
Bildungsurlaub pro Kalenderjahr.

Politische Bildung soll Beschäftigte 
in die Lage versetzen, ihren Stand-
ort in Betrieb oder Gesellschaft so-
wie gesellschaftliche Zusammen-
hänge zu erkennen. Bildungsurlaub 
zur politischen Bildung verfolgt das 
Ziel, das Verständnis der Beschäf-
tigten für gesellschaftliche, soziale 
und politische Zusammenhänge zu 
verbessern, um damit die in einem 
demokratischen Gemeinwesen an-
zustrebende Mitsprache in Staat, 
Gesellschaft oder Betrieb zu för-
dern. Berufliche Weiterbildung soll 
den Beschäftigten ermöglichen, 
ihre berufliche Qualifikation zu er-
halten, zu verbessern oder zu er-
weitern, und ihnen zugleich in nicht 
unerheblichem Umfang die Kenntnis 
gesellschaftlicher Zusammenhän-
ge vermitteln. Bildungsurlaub zur 
Schulung (Qualifizierung und Fort-
bildung) für die Wahrnehmung eines 
Ehrenamtes soll Beschäftigte in die 
Lage versetzen, ein übernommenes 
Ehrenamt ausüben zu können. Als 
Ehrenämter gelten solche, die in Er-
füllung staatsbürgerlicher Pflichten 
zur Stärkung des demokratischen 
Gemeinwesens oder in sonstigem 
besonderen Gemeinwohlinteresse 
ausgeübt werden.
Das Recht auf Freistellung ist im 
Hessischen Gesetz über den An-

spruch auf Bildungsurlaub geregelt. 
Damit dieses auch weiterhin einen 
wesentlichen Beitrag für das lebens-
lange Lernen leisten kann, wurde der 
gesetzliche Rahmen des Bildungsur-
laubs an die aktuellen Gegebenhei-
ten einer sich ständig verändernden 
Gesellschaft und Arbeitswelt ange-
passt: Mit Wirkung zum 1. Januar 
2018 wurde das Hessische Gesetz 
über den Anspruch auf Bildungsur-
laub so geändert, dass
• eine bessere Vereinbarkeit der 

Durchführung von Bildungsver-
anstaltungen mit familiären und 
beruflichen Belangen möglich 
ist,

• neue, innovative Lern- und Lehr-
methoden berücksichtigt wer-
den,

• für Beschäftigte von Kleinst-und 
Kleinunternehmen die Teilnahme 
an Bildungsurlaubsveranstaltun-
gen erleichtert wird und

• eine nachhaltige Sicherung des 
ehrenamtlichen Engagements 
durch die Öffnung der Schulun-
gen zur Wahrnehmung eines Eh-
renamts für Auszubildende erfol-
gen kann.

• Die Neufassung des Hessischen 
Gesetzes über den Anspruch 
auf Bildungsurlaub macht eine 
Novellierung der Verordnung zur 

Durchführung des Hessischen 
Gesetzes über den Anspruch auf 
Bildungsurlaub erforderlich. Um 
einen Gleichklang zu schaffen, 
sollen Anpassungen so vorge-
nommen werden, dass

• Regelungen zum Lohnkosten-
erstattungsverfahren zur För-
derung der Teilnahme von Be-
schäftigten von Kleinst- und 
Kleinbetrieben geschaffen wer-
den,

• eine Vereinfachung des Lohn-
kostenerstattungsverfahrens für 
Schulungen zur Wahrnehmung 
eines Ehrenamtes vorgenommen 
wird,

• die bestehenden anerkannten 
Ehrenamtsbereiche erweitert 
werden und

• Regularien zur Durchführung 
von Bildungsveranstaltungen mit 
einer verkürzten Veranstaltungs-
dauer geschaffen werden.

Augenblicklich befindet sich die 
Verordnung zur Durchführung des 
Hessischen Gesetzes über den An-
spruch auf Bildungsurlaub in der An-
hörung. Sie soll noch in diesem Jahr 
veröffentlicht werden.
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Weichenstellung in der Gesundheitspolitik - ein neues 
Rettungsdienstgesetz und ein neues Krankenhausgesetz

(Ri) In den letzten Sitzungstagen 
der 19. Legislaturperiode hat der 
Hessische Landtag zwei Gesetze 
beschlossen, die eine erhebliche 
gesundheitspolitische Bedeutung 
haben. Mit dem Hessischen Kran-
kenhausgesetz und dem Hessi-
schen Rettungsdienstgesetz sind 
zwei zentrale Gesetze jetzt aktuali-
siert. 

Das neue Hessische Krankenhaus-
gesetz legt den Schwerpunkt auf die 
stärkere Förderung der Verbund-
bildung von Krankenhäusern sowie 
auf die breitere Aufstellung der Ge-
sundheitskonferenzen. Hintergrund 
dieser Weichenstellung ist die Tat-
sache, dass das Land sich bereits 
seit einigen Jahren dafür einsetzt, 
die kommunale Krankenhausträ-
gerschaft durch Verbundbildung zu 
sichern. Diese Sichtweise basiert 
auf dem Gedanken, die kommuna-
le Krankenhauslandschaft, die in 
den letzten Jahren und Jahrzehnten 

durch Verkäufe und Teilprivatisie-
rungen erodiert ist, durch Bildung 
größerer Einheiten zu stabilisieren. 
Im Gesetzentwurf zieht der Gesetz-
geber die Konsequenz und verstärkt 
die finanzielle Förderung der Ver-
bundbildung. 
Ein zweites Element ist die Weiter-
entwicklung der Gesundheitskon-
ferenzen. Diese befassen sich der-
zeit in erheblichem Umfang mit der 
Krankenhausplanung. Diese Fragen 
sollen aber zukünftig primär im Lan-
deskrankenhausausschuss behan-
delt werden. Die Gesundheitskonfe-
renzen sollen sich dagegen mit der 
gesamten Breite der medizinischen 
Versorgung von der ambulanten 
Versorgung durch niedergelassene 
Ärztinnen und Ärzte bis hin zur Kran-
kenhausversorgung widmen.

Das neue Hessische Rettungs-
dienstgesetz schafft die Grundlage, 
um die dringenden Probleme im Ret-

tungswesen zu bewältigen. Im Zen-
trum steht dabei die rechtssiche-
re Verankerung der so genannten 
„Bereichsausnahme“ des Gesetzes 
gegen Wettbewerbsbeschränkun-
gen (GWB). Hintergrund dieses 
Vorgehens ist die Entscheidung des 
Europäischen Parlamentes, den 
Rettungsdienst aus dem Geltungs-
bereich der Dienstleistungskonzes-
sionsrichtlinie auszunehmen. Daher 
müssen diese Aufträge nicht am 
breiten Markt ausgeschrieben wer-
den, sondern dürfen in bewährter 
Weise nach dem nationalen Recht 
an die Hilfsorganisationen vergeben 
werden. Diese Möglichkeit hat der 
Bundesgesetzgeber eröffnet (§ 104 
Abs. 1 Nr. 4 GWB). Der hessische 
Landesgesetzgeber hat das neue 
Hessische Rettungsdienstgesetz 
entsprechend gestaltet. Damit ist si-
cher, dass die bewährten Strukturen 
im Rettungsdienst zukünftig erhal-
ten werden. 

Die Dorflinde wird digital

Wirtschaft 
und  
Verkehr

(Ri) Die klassische Dorflinde (Tilia 
platyphyllos) ist fest in der analo-
gen Welt verwurzelt. Sie steht auf 
dem Dorfplatz und war in früheren 
Zeiten Versammlungs-, Fest- und 
Gerichtsort. Heutzutage versam-
melt man sich oftmals im Digitalen. 
Soziale Medien und der Blick ins 
Smartphone haben das direkte 
Gespräch unter der Dorflinde oder 
dem örtlichen Gasthaus vielfach 
verdrängt. Allerdings setzt dies eine 
gesamte digitale Welt voraus, dass 
„man ins Internet kommt“. Für Städ-
te und Gemeinden ist es daher von 
hoher Bedeutung ihren Einwohnern 
eine leistungsfähige Internetanbin-
dung bieten zu können. Dabei ist in 
erster Linie an die Verfügbarkeit von 
Breitbandverbindungen zu denken. 
Daneben gewinnt aber auch die Ver-

fügbarkeit von kostenfreien WLAN-
Netzen an Relevanz.

Eine (analoge) Sommerlinde – hier im Nationalpark Kellerwald-Edersee

Aus diesem Grund hat das Hessi-
sche Wirtschaftsministerium das 
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Verkehrsausschuss fordert Sonderprogramm für Moderni-
sierungs- und Ausbaumaßnahmen im städtischen Verkehr

(Sw) Angesichts des Klimawandels, 
der Stickstoffdioxid- und Lärmbe-
lastung und vor dem Hintergrund 
der zunehmenden Flächenknapp-
heit in den Städten muss die ÖPNV-
Infrastruktur in den Städten mo-
dernisiert und ausgebaut werden. 
Hierfür bedarf es einer entspre-
chenden Finanzierung. Der Um-
welt- und Verkehrsausschuss des 
Hessischen Städtetages hat sich in 
seiner Sitzung am 23. August 2018 in 
Wiesbaden für ein entsprechendes 
Sonderprogramm zur Finanzierung 
von Modernisierungs- und Ausbau-
maßnahmen im städtischen Verkehr 
ausgesprochen. ©
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Förderprogramm „Digitale Dorflin-
de“ ins Leben gerufen. Dieses soll 
Kommunen in Hessen dabei unter-
stützen, eine WLAN-Infrastruktur 
zu errichten. Ziel des Förderpro-
gramms ist die erstmalige Einrich-
tung von WLAN-Hotspots. Pro 
Kommune werden bis zu 10 WLAN-
Hotspots gefördert. Das heißt, es 
wird nur die Erstanschaffung unter-
stützt, nicht der laufende Betrieb. 
Dieser muss von jeder Kommune 
selbst organisiert werden – entwe-
der durch Anschluss an ein beste-
hendes kommunales Netzwerk oder 
durch Abschluss eines Vertrages mit 
einem Provider. Antragsberechtigt 
sind Gemeinden, Gemeindeverbän-
de und deren privatrechtlich orga-
nisierte Gesellschaften. Entgegen 
des Titels des Förderprogramms 
ist die Förderung keineswegs auf 
die Dorflinde beschränkt, sondern 
umfasst auch die „Stadtlinde“. Jede 
Kommune in Hessen kann sich be-
werben. Damit eine Kommune eine 
Förderung erhalten kann, müssen 
die WLAN-Zugangspunkte in einem 
öffentlichen Bereich angebracht 
werden. Dies sind z.B. Marktplätze, 

touristische Standorte, Bibliothe-
ken, Krankenhäuser, Schwimm-
bäder oder Haltestellen, die nicht 
schon über ein anderweitiges freies 
WLAN-Angebot verfügen. Die Nut-
zung muss ab dem Zeitpunkt der In-
betriebnahme des WLAN-Hotspots 
über einen Zeitraum von 36 Monaten 
gewährleistet sein. Die Förderung 
umfasst 90 % der Gesamtkosten 
und beträgt bis zu 1.000 Euro je 
WLAN-Hotspot und damit bis zu 
10.000 Euro pro Kommune. Insge-
samt stehen in den Jahren 2018 und 
2019 zwei Millionen Euro Fördermit-
tel bereit. Das heißt minimal – wenn 
jede die Förderhöchstsumme von 
10.000 Euro ausschöpft – können 
200 der 444 Kommunen in Hessen 
eine Förderung erhalten. 

Die Besonderheit des Programms 
besteht darin, dass das Land Hes-
sen parallel zur Förderrichtlinie einen 
Rahmenvertrag über die benötigte 
Infrastruktur mit der ekom21 abge-
schlossen hat. Auf Basis dieses Rah-
menvertrags wurden die notwendi-
gen Ausschreibungen durchgeführt 
und die Kommunen können sich 

diesem Rahmenvertrag anschließen 
und ohne großen eigenen Aufwand 
eine Installation anstoßen. 

Alternativ zum hessischen WLAN-
Programm besteht die Möglichkeit 
sich auf das europaweite Förder-
programm WiFi4EU zu bewerben. 
Dieses ist von der Dimension her 
natürlich viel beeindruckender und 
bietet auch eine etwas höhere För-
derung. Allerdings konkurrieren die 
hessischen Städte und Gemeinden 
dann auch mit Kommunen aus ganz 
Europa. Dies reduziert die Chance 
tatsächlich eine Förderung zu erhal-
ten beträchtlich. Da bundesweit im 
ersten Schritt höchstens 160 Kom-
munen eine Förderung erhalten, 
dürfte sich die Zahl der geförderten 
hessischen Kommunen in Grenzen 
halten. Aus diesem Grund haben wir 
die Verwaltungen der Mitgliedstädte 
bereits frühzeitig über das geplante 
Programm informiert und empfeh-
len allen Kommunen die sich für das 
Thema interessieren eine Teilnah-
me. Nähere Informationen stehen 
unter www.hessen-wlan.de zur Ver-
fügung.
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Das derzeit zur Verfügung stehende 
Geld reicht bei Weitem nicht aus um 
angemessen auf das zunehmende 
Verkehrsaufkommen zu reagieren. 

Der Ausschuss hält darüber hinaus 
weitere Maßnahmen für erforderlich, 
damit eine echte Verkehrswende ge-
lingt. Diese sind unter anderem:
• Entwicklung von Mobilitätskon-

zepten zur Vernetzung der um-
weltfreundlichen Verkehrsträger 
Bus, Bahn, Carsharing, Rad- 
und Fußverkehr. 

• Fortsetzung der Förderung von 
Elektromobilität oder anderer 
alternativer Antriebsformen bei 
Bussen sowie der entsprechen-
den Ladeinfrastruktur.   

• Attraktivitätssteigerung des 
ÖPNV

• Maßnahmen zur Förderung des 
lokalen Schienenverkehrsaus-
baus.

Barrierefreier Ausbau 
der Bahnhöfe
Weiter fordern die Städte gegenüber 
Land und Bund, die Kommunen 

künftig nicht mehr für die Finanzie-
rung des barrierefreien Ausbaus 
der Bahnhöfe, die im Eigentum der 
Deutschen Bahn liegen, in die Pflicht 
zu nehmen. Zudem müsse der bar-
rierefreie Ausbau der Bahnhöfe und 
Stationen in Hessen schneller vor-
angetrieben werden. 

Sport,
Kultur &
Ehrenamt
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Großveranstaltungen im Sport in Hessen 2014

Der Sportausschuss des Hessi-
schen Städtetages hat in seiner 
letzten Sitzung in Wiesbaden die 
Geschäftsstelle des Hessischen 
Städtetages gebeten, eine Über-
sicht über alle Veranstaltungen von 
nationaler und von internationaler 
Bedeutung in einer Übersicht zu-
sammenzufassen. 

Die Veranstaltungsübersicht ist auf 
der Internetseite des Hessischen 
Städtetages abrufbar: www.hess-
staedtetag.de, Arbeitsfelder, Sport, 
Kultur und Ehrenamt.

In Hessens Städten werden auch 
im Jahr 2014 spannende sportli-
che Wettbewerbe ausgetragen. So 
steht der Radsport im Mai auf dem 
Plan, wenn wieder der Startschuss 
zum Radrennen „Rund um den Fi-
nanzplatz Eschborn-Frankfurt“ 
fällt. Wenige Tage später  ndet so-
dann die Internationale-3-Etappen-

Rundfahrt statt. Am 17. Mai  nden 
die Hessischen Schwimmmeister-
schaften statt. Auch die Jugend 
wird gefördert: In Rosbach v.d.H. 
 ndet am 31. Mai das Internationale 
U10-Jugendfußballturnier statt. In 
Lampertheim steht der Spargellauf 
am 14. Juni auf dem Programm. 

Auch traditionsreiche Wettbewer-
be  nden wieder statt: P ngsttur-

nier in Wiesbaden und IRONMAN 
European Championship und City 
Triathlon in Frankfurt am Main. Das 
Landeskinderturnfest  ndet dieses 
Jahr am 20. Juni in Marburg statt. Es 
wird auch wieder getanzt, so beim 
34. Internationalen Leica Turnier / 
World-Cup am 6. Dezember 2014 
in Wetzlar. Unsere Städte haben im-
mer etwas zu bieten.
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Seminare des Hessischen Städtetages  

Hier  nden Sie eine Kurzübersicht 
über unsere demnächst anstehen-
den Termine für Fortbildungsveran-
staltungen. Weitere Informationen 
zu diesen und späteren Seminaren 
 nden Sie im Internet unter www.
hess-staedtetag.de/Fortbildung. 

Personalführung für 
Abteilungsleiter/innen und 
Sachgebietsleiter/innen
Dipl.-Betriebswirt und Dipl.-Päd.
Leonhard Schmidt, Wiesbaden
Termin: 12. bis 14. Mai 2014
Ort: Hotel zum Stern, Oberaula
Anmeldeschluss: 5. April 2014
Tagungsgebühr: € 390,- für Mitglieder 
Hotelkosten: € 244,- bei Übernach-
tung vor Ort / € 102,- bei täglicher 
Anreise

Stil und Stimme 
Heidemarie Müller, langjährige Pro-
tokollche n in der saarländischen 

Staatskanzlei, und Bettina Koch, 
Schauspielerin, Theatertherapeutin 
und Sprach-Trainerin
Termin: 15. Mai 2014, 10.00 – 18.00 Uhr
Ort: Hotel Amadeus, Frankfurt am 
Main
Anmeldeschluss: 10. April 2014
Tagungsgebühr: € 220,- für Mitglieder
Hotelkosten: Bei Anreise am Vortag 
€ 88,- für Übernachtung/Frühstück 
im EZ

Preisrecht für Praktiker: Das neue 
Hessische Vergabegesetz (HVG)
Dipl.-Ök. Jörg Brinkmann, Auftrags-
beratungszentrum UB Brinkmann 
GbR
Termin: 21. Mai 2014, 10.00 – 17.00 Uhr
Ort: Hotel Amadeus, Frankfurt a. M.
Anmeldeschluss: 15. April 2014
Tagungsgebühr: € 220,- für Mitglieder
Hotelkosten: Bei Anreise am Vortag 
€ 118,- für Übernachtung/Frühstück 
im EZ

Führungsseminar für 
Nachwuchskräfte – Stufe I
Prof. Dr. Rolf Stein, Institut Dr. Müller
Termin: 10. bis 12. Juni 2014
Ort: Hotel zum Stern, Oberaula
Anmeldeschluss: 25. April 2014
Tagungsgebühr: € 500,- für Mitglieder 
Hotelkosten: € 244,- bei Übernach-
tung vor Ort / € 102,- bei täglicher 
Anreise
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Zukunftsorientierte Weiterentwicklung des Schulsports 

(Pf) Der Sportausschuss des Hessi-
schen Städtetages hat im Rahmen 
seiner 42. Sitzung in der Frankfur-
ter Commerzbank-Arena die Not-
wendigkeit der zukunftsorientierten 
Weiterentwicklung des Schulsports 
durch Land und Kommunen betont.  

„Aus Sicht des Hessischen Städ-
tetages sollte sich verstärkt insbe-
sondere dafür eingesetzt werden, 
zumindest drei Stunden Sportunter-
richt in der Woche als Mindestmaß 
in allen Jahrgangsstufen sicherzu-
stellen. Problematisch ist, dass die 
hierfür benötigte Anzahl an aus-
reichend qualifizierten Lehrkräften 
aktuell nicht vorhanden ist. Um dem 
entgegenzuwirken, sollten langfris-
tig geeignete Maßnahmen zur Stei-
gerung der Attraktivität des Berufs 
des Sportlehrers ergriffen werden,“ 
sagt der Vorsitzende Bürgermeister 
Rafael Reißer. 

Der Sportunterricht spielt eine wich-
tige Rolle bei der Förderung der 
physischen Gesundheit und der 
Stärkung der Persönlichkeit der 
Schülerinnen und Schüler. Daher 

sind die Städte an einem qualitativ 
hochwertigen Schulsport interes-
siert und fördern ihn über die Bereit-
stellung der Sportstätteninfrastruk-
tur und durch weitere Maßnahmen. 
Damit sie allerdings die vorhandene 
Sportinfrastruktur bedarfsgerecht 
weiterentwickeln können, ist eine 
Verbesserung der Kommunalfinan-
zen notwendig.

„Eine stärkere und dauerhafte Un-
terstützung der Kommunen durch 
das Land bei der Sanierung und Mo-
dernisierung von Sportstätten ist er-
forderlich, um die Städte in die Lage 
zu versetzen, die Sportanlagen als 
unverzichtbaren Bestandteil der Da-
seinsvorsorge weiterzuentwickeln“, 
sagt Reißer abschließend.
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Termin Veranstaltung Zeit Ort

16.10.2018 AK Asyl 10.00 HdkS 

17.10.-18.10.2018 AG Rechnungsprüfung  09.30 Darmstadt

18.10.2018 AG Rechtsamtsleitungen 10.00 Bad Homburg  v. d. Höhe

23.10.2018 AK Controlling 10.00 Gießen

24.10.2018 Ausschuss für Bau und Planung 10.00 Fulda 

24.-25.10.2018 AG Jugendamtsleitungen 16.00 Kassel 

25.10.2018 AG Umweltschutz 10.00 Hanau 

26.10.2018 AG Sozialamtsleitungen 10.00 Wiesbaden 

31.10.2018 AG Hessischer Sportämter (AHS) 10.00 Frankfurt am Main

01.11.2018 AG Ordnung 10.00 Wiesbaden

01.11.2018 AG Planungsamtsleitungen 10.00 Fulda 

06.11.2018 AK Beitragsrecht 10.00 Hünfeld

06.11.2018 AG Mitte 09.30 Haiger 

07.11.2018 Ausschuss für Soziales und Integration 10.00 Mörfelden 

08.11.2018 Sonderausschuss Gesundheit 10.30 Darmstadt

14.11.2018 AK Unterhaltsvorschuss 10.00 Gießen
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Seminare des Hessischen Städtetages 

Eine Übersicht unserer demnächst anstehenden Fortbil-
dungsveranstaltungen, in denen noch Plätze verfügbar 
sind. Einzelheiten zu all unseren Veranstaltungen sind auf 
unserer Internetseite unter http://www.hess-staedtetag.
de/der-verband/fortbildung veröffentlicht.

Führungskräftezirkel 2018 – Moderation und Hil-
festellung für effiziente Besprechungen – Eigene 
Führungsthemen reflektieren, bearbeiten, lösen
Zielgruppe: Führungskräfte in der öffentlichen Verwal-
tung
Leitung: Dipl.-Betriebsw. Stephanie Schützen, geprüfte 
Mental-Trainerin
Termin: 7. bis 9. November 2018
Ort: Hotel zum Stern, Oberaula
Anmeldeschluss: 20. September 2018
Tagungsgebühr: € 450,- für Mitglieder
Hotelkosten: € 271,- bei Übernachtung vor Ort / € 117,- 
bei täglicher Anreise

Führungsseminar für Nachwuchskräfte – Stufe III
Zielgruppe: Nachwuchsführungskräfte in der öffentli-
chen Verwaltung
Leitung: Prof. Dr. Rolf Stein, Institut Dr. Müller
Termin: 12. bis 14. November 2018
Ort: Hotel zum Stern, Oberaula
Anmeldeschluss: 20. September 2018
Tagungsgebühr: € 500,- für Mitglieder 
Hotelkosten: € 271,- bei Übernachtung vor Ort / € 117,- 
bei täglicher Anreise

Rock‘ die Bühne – Vortrag und Präsentation leicht 
gemacht 
Zielgruppe: Auszubildende ab dem 1. Jahr in allen Aus-
bildungsberufen der Verwaltung
Leitung: Leona Hoffmann, Dipl.-Verww. Leona 
Hoffmann, Ausbilderin bei der Stadt Wiesbaden
Termin: 19. bis 21. November 2018
Ort: Hotel zum Stern, Oberaula
Anmeldeschluss: 10. Oktober 2018
Tagungsgebühr: € 360,- für Mitglieder
Hotelkosten: € 251,- bei Übernachtung vor Ort / € 117,- 
bei täglicher Anreise

Persönliche Arbeitstechniken im (Chef-)Sekretariat 
und in der Sachbearbeitung
Zielgruppe: Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der 
öffentlichen Verwaltung
Leitung: Dipl.-Päd. Sabine Keller-Kühn,
 Institut Dr. Müller
Termin: 20. bis 22. November 2018
Ort: Hotel zum Stern, Oberaula
Anmeldeschluss: 1. Oktober 2018
Tagungsgebühr: € 470,- für Mitglieder 
Hotelkosten: € 271,- bei Übernachtung vor Ort / € 117,- 
bei täglicher Anreise

Komm auf den Punkt! – Souveräner Einsatz der 
Stimme im Beruf
Zielgruppe: Verwaltungsleitung, Führungskräfte und 
MitarbeiterInnen, die ihre Stimme bewusst und wir-
kungsvoll einsetzen möchten
Leitung: Bettina Koch, Schauspielerin, Theaterthera-
peutin und Sprach-Trainerin
Termin: 28. bis 29. November 2018
Ort: Hotel zum Stern, Oberaula
Anmeldeschluss: 20. Oktober 2018
Tagungsgebühr: € 290,- für Mitglieder 
Hotelkosten: € 155,- bei Übernachtung vor Ort / € 78,- 
bei täglicher Anreise
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